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Städte- und Gemeinderat ist die einzige unabhängige
und ebenso die meistgelesene Fachzeitschrift für Kommu-
nal- und Landespolitik in Nordrhein-Westfalen. Sie führt
kommunale Wissenschaft und Praxis, Kommunalrecht und
Kommunalpolitik zusammen. Die Zeitschrift hat sich als
Diskussionsforum für neue Entwicklungen in der kommu-
nalen Welt einen Namen gemacht.

Die 1946 erstmals verlegte Fachzeitschrift Städte- und

Gemeinderat ist das offizielle Organ des Städte- und 
Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen. Als Spitzenver-
band kreisangehöriger Städte und Gemeinden repräsen-
tiert dieser rund 9 Mio. Bürger und Bürgerinnen sowie 
86 Prozent der Ratsmitglieder in Nordrhein-Westfalen.

Städte- und Gemeinderat enthält monatlich aktuelle 
Informationen aus den zentralen Interessengebieten der
Kommunalpolitiker und Verwaltungsbeamten:

• Finanzen, Wirtschaft, Soziales, Schule und Kultur
• Verwaltungsfragen und Neue Steuerung
• Kommunalrecht
• Kommunale Wirtschaftsunternehmen
• Tourismus und Freizeit

Darüber hinaus enthält Städte- und Gemeinderat Son-
derseiten, die überregional über Produkte und Neuheiten
für den kommunalen Markt informieren. Der Leser erhält
somit einen Überblick über Aktuelles aus den Bereichen:

• Bürokommunikation
• Umweltschutz
• Nutzfahrzeuge im öffentlichen Dienst
• Müll- und Abfallbeseitigung
• Verkehrswesen
• Landschaftspflege
• Wohnungswesen, Städtebau
• Freizeitanlagen, öffentliche Schwimmbäder
• Kommunale Energieversorgung
• Kreditwesen
• Raumplanung
• Krankenhausbedarf

Mit Städte- und Gemeinderat sind Sie 
abonniert auf Branchen-Information.

Schicken Sie den ausgefüllten Antwortcoupon an  
Frau Hermes, Städte- und Gemeindebund NRW,
Kaiserswerther Straße 199-201, 40474 Düsseldorf

Wenn es schneller gehen soll, faxen Sie uns den 
unterschriebenen Coupon:

FAX: 02 11/45 87-287

die fachzeitschrift für Kommunal- und
landespolitik in nordrhein-Westfalen

Ich möchte die Zeitschrift Städte- und Gemeinderat (10 Ausgaben)
im günstigen Jahresabonnement bestellen.
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elektronisch als Lese-PDF (€ 49,- inkl. MwSt. und Versand)

Vertrauens-Garantie: Das Abo können Sie innerhalb von 10 Tagen nach  Absendung des Bestell -
coupons schriftlich bei Frau Hermes, Städte- und Gemeindebund NRW, Kaiserswerther Straße 199-201, 
40474 Düsseldorf, widerrufen. Rechtzeitige Absendung genügt!
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editOriaL

dr. bernd Jürgen schneider
Hauptgeschäftsführer stgb nrW

die stadt der Zukunft soll vor allem eines sein: „smart“. ein

wunderbares Wort, weil sich so viel sympathisches

hineindeuten lässt. nicht ganz zufällig hat sich der begriff

„smart Cities“ zu einem Zauberwort entwickelt. es

verheißt ein besseres leben mit Hilfe digitaler technik.

Kleiner geht's nicht. 

bei aller angebrachten skepsis gegenüber hochgejazzten

begriffen - die möglichkeiten der digitalen erneuerung sind

zweifelsohne faszinierend. es klingt so einfach: Je mehr

daten wir über laufende Prozesse in der stadt sammeln,

desto besser können wir sie verstehen und steuern.

Verlockend, gewiss. doch darf digitalisierung kein

selbstzweck sein. entscheidend für unser Handeln sollten

Ziele sein, die sich konkret am bedarf vor ort orientieren.

Was verbessert spürbar das leben der bürgerinnen und

bürger? Was hilft den betrieben? Wie können wir den

Verkehrsfluss optimieren und den schadstoffausstoß auf

ein minimum begrenzen? 

die besten antworten darauf kennen die menschen in den

städten und gemeinden. die idee der smart City ist somit

leitmotiv und Werkzeugkasten zugleich. so vielfältig das

land und seine menschen sind, so verschieden sind auch die

Kommunen. Jede hat andere anforderungen. lösungen vom

reißbrett gibt es nicht. Kommunen sind daher umso mehr

als ideen- und taktgeber gefragt. im dialog mit Wirtschaft

und gesellschaft können sie leitlinien und passgenaue

lösungen entwickeln. das machbare erkennen, passgenaue

antworten definieren und sich flexibel der technologischen

möglichkeiten bedienen - auch das bedeutet, smart zu sein.

etliche städte und gemeinden haben sich inzwischen auf

den Weg gemacht. sie erproben im Zusammenspiel mit

Wirtschaft, bürgerinnen und bürgern ideen für bildung,

gesundheit, mobilität, Wohnen und Verwaltung. eine

schlüsselrolle nehmen die fünf digitalen modellregionen

ein, darunter soest und Paderborn. Von ihrem Wissen sollen

alle anderen Kommunen profitieren. als städte- und

gemeindebund nrW haben wir von beginn an größten

Wert darauf gelegt, dass ein reibungsloser Wissenstransfer

vom digitallabor in die fläche gewährleistet ist. 

das alles zeigt: städten und gemeinden mangelt es weder

an innovationskraft noch an neugier auf die Zukunft. Wohl

aber an einer flächendeckenden ausstattung mit breitband

und 5g-mobilfunk. so lange aber die digitale infrastruktur

an einen flickenteppich erinnert, können die Konzepte noch

so smart sein - für ein netz, auf dem sich Zukunft bauen

lässt, wird es nicht reichen. 

Lust auf Zukunft

die fachzeitschrift für Kommunal- und
landespolitik in nordrhein-Westfalen

Städte- und Gemeinderat
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BüCher und medien

Wegweiser für Kommunen 
zum elektromobilitäts- und
Carsharinggesetz 
Umsetzung in der Praxis, Anwendungsbeispiele und bis-
herige Erfahrungen, hrsg. v. der Energieagentur.NRW, DIN
A4, 32. S., kostenlos herunterzuladen unter 
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de 

Zur förderung der elektromobilität hat die bun-
desregierung 2015 das elektromobilitätsgesetz erlassen. es gibt den
Kommunen die möglichkeit, elektrofahrzeugen bevorrechtigungen
einzuräumen, etwa indem sie diese von Parkgebühren befreien oder
von durchfahrverboten im stadtgebiet ausnehmen. auch das Car-
sharinggesetz beinhaltet wichtige aspekte zur emissionsreduktion.
der Wegweiser bietet informationen zur Herangehensweise und
empfehlungen für eine gelungene umsetzung beider gesetze. er
richtet sich an zuständige mitarbeitende in stadtverwaltungen sowie
an die politischen entscheidungsgremien vor ort.

Jahrbuch Kreis Wesel 2020
Hrsg. v. Landrat des Kreises Wesel, 41. Jahrgang, 24
x 16,4 cm, 224 S., 14,90 Euro, Mercator-Verlag, ISBN
978-3-946895-28-2

im 41. Jahrbuch des Kreises Wesel erzählen 30
autorinnen und autoren geschichten rund um
Wesel und den niederrhein. behandelt wer-
den geschichte, Kunst, denkmalpflege, natur,
umwelt, Volkskunde und erzählung. die the-
men reichen von der rückkehr des Wolfes über den elfenbeinschnitzer
franz gocksch bis hin zur geschichte des barackenlagers rotbachtal.
das Cover ziert in diesem Jahr ein gemälde von schloss bloemersheim
und die gründungsurkunde des stiftes Wassenberg aus dem Jahr 1118,
in dem götterswickerhamm zum ersten mal erwähnt wird.

Statistisches Jahrbuch 
nordrhein-Westfalen 2019
Hrsg. v. Information und Technik Nordrhein-Westfa-
len (IT.NRW), DIN A4, 822 S., 39 Euro, ISBN 978-3-
939943-49-5, zu bestellen unter der Bestell-Nr. Z021
2019 00, bei IT.NRW, Mauerstr. 51, 40476 Düsseldorf,
oder kostenlos herunterzuladen unter
https://webshop.it.nrw.de

als amtliche statistikstelle des landes erhebt in-
formation und technik nordrhein-Westfalen jährlich daten zu mehr als
250 statistiken. das Jahrbuch bietet einen breiten Überblick aus diesem
vielfältigen themenspektrum und bildet die gesellschaftliche, soziale,
wirtschaftliche und ökologische struktur des landes ab. neben gut 400
tabellen und grafiken mit landesergebnissen werden auch einige daten
für die Kreise und kreisfreien städte des landes präsentiert, außerdem
Vergleichszahlen für alle bundesländer.

Wegweiser für Kommunen zum 
Elektromobilitäts- und Carsharinggesetz
Umsetzung in der Praxis, Anwendungsbeispiele 
und bisherige Erfahrungen.

Bücher 36 europa-news 39        G        
Titelfoto: monicaodo - stock.adobe.com

INHALT 74. Jahrgang Januar - februar 2020

beteiligungsprozess zum digitalen 
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unterstützung des landes für kommunen 
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von Andreas Pinkwart

smart city - chance und 
herausforderungen für kommunen

von Andreas Wohland und 
Christiane Bongartz

10
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Statistisches Jahrbuch Nordrhein-Westfalen
2019

erfahrungen aus den Digitalen Modell-
kommunen soest und Paderborn

von Jörg Radandt und
Christiane Boschin-Heinz

12

erwartungen der wirtschaft an
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von Matthias Mainz

19
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naChriChten

Zwei nrW-Städte unter Gewinnern
des Gender-awards
die nrW-städte bochum und Brühl sind am 9. dezember 2019 von
der bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler frauenbüros und
gleichstellungsstellen in deutschland für ihre gleichstellungsarbeit
ausgezeichnet worden. beim „gender award - Kommune mit Zu-
kunft 2019“ belegten bochum den zweiten und brühl den dritten
Platz hinter münchen. die stadt brühl erhielt den Preis, weil sie mit
relativ geringen ressourcen ein maximum an gleichstellungspolitik
umsetzt. die Jury lobte vor allem die fortbildungsangebote für
frauen sowie die angebote für geflüchtete frauen. so habe die
stadt Kinderbetreuungsangebote eingerichtet, damit mütter
deutschkurse besuchen können.

immer mehr Behördenkontakte in
nrW über internet
im Jahr 2019 nutzten fast 60 Prozent der 14,3 mio. internetnutzerin-
nen und -nutzer in nordrhein-Westfalen das netz zum Kontakt mit
behörden oder öffentlichen einrichtungen. Wie information und
technik nrW als statistisches landesamt mitteilte, verwendete mit
fast 59 Prozent ein großteil das internet zur informationssuche oder
nutzte apps von behörden oder öffentlichen einrichtungen. mehr
als jeder dritte hat amtliche formulare heruntergeladen und jeder
fünfte schickte formulare online an behörden oder öffentliche ein-
richtungen. besonders internet-affin waren die 25- bis 54-Jährigen.
ihr anteil lag bei 72,3 Prozent aller internetnutzerinnen und -nutzer.

Fördermittel für 47 Projekte im 
Kinder- und Jugendsport
im rahmen des Programms „sportplatz Kommune - Kinder- und
Jugendsport fördern in nrW“ wird das land 47 neue Projekte bis
zu jeweils 15.000 euro unterstützen. Zu den Kommunen der zwei-
ten förderphase gehören Bad Honnef, Billerbeck, Delbrück, Dors-
ten, Ennepetal, Erkrath, Eschweiler, Finnentrop, Kaarst, Kempen,
Kirchhundem, Kürten, Lemgo, Lennestadt, Menden, Merzenich,
Nettersheim, Odenthal, Rahden, Rheine, Rietberg, Salzkotten,
Schmallenberg, Straelen, Verl, Vlotho, Werl, Wettringen und Xan-
ten sowie der Kreis olpe mit den gemeinden Wenden, Drolshagen,
Olpe und Attendorn. bereits in der ersten Projektphase waren 53
nrW-Kommunen ausgewählt worden. die dritte und vorerst letzte
Projektphase wird im sommer 2020 ausgeschrieben.

neuer Besucherrekord in den 
LWL-museen
mehr als 1,9 mio. menschen haben 2019 die museen des landschafts-
verbandes Westfalen-lippe (lWl) besucht. das waren knapp
300.000 gäste mehr als 2018. Zum rekordergebnis beigetragen hat
nach angaben des lWl die sonderausstellung „turner. Horror and
delight“ im lWl-museum für Kunst und Kultur in münster sowie die
ausstellung „das gehirn. intelligenz, bewusstsein, gefühl“ im lWl-
naturkundemuseum in münster. ein weiterer grund für das rekord-
ergebnis sei der mobilitätsfonds, mit dem schülerinnen und schüler
kostenfrei zu den lWl-museen fahren können. in Verbindung mit
dem freien eintritt für Kinder und Jugendliche habe dies viele junge
leute für die lWl-museen interessiert, so der Verband.

         Gericht in Kürze  40  impressum 42
   

    Thema smart cities
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von Jens-Peter Seick

23

28
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21
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Das land nordrhein-westfalen unterstützt kommunen und regionen
bei der digitalen transformation und fördert smart-city-lösungen in
insgesamt fünf Modellstädten und -regionen des landes

Mit digitalen Vorreitern in eine 
smarte Zukunft

n einem flächenland wie nordrhein-Westfalen mit
396 Kommunen sind die unterschiede groß, die

Herausforderungen zahlreich. unsere städte und ge-
meinden werden vielfältig bleiben, aber den gleichen
Weg gehen: die Zukunft wird „smart“ sein. mit der
nutzung digitaler technologien gehen enorme Chan-
cen einher, die Kommunen attraktiver und als lokale
Heimat für die bürgerinnen und bürger lebenswert
zu gestalten und gleichzeitig die gesellschaftlichen
Herausforderungen bei Klimaschutz, mobilität, ge-
sundheit und sicherheit in den blick zu nehmen. 
für den Weg zur smart City braucht es eine ganzheit-
liche strategie, die die anwendung digitaler services
in den unterschiedlichen sektoren vernetzt betrach-
tet, und es braucht den „spirit“ - die neugier auf neue
möglichkeiten in einer Kommune und die bereit-
schaft, diese möglichkeiten für sich nutzen zu wollen.
dabei gilt: statt insellösungen werden gegenseitiges
Voneinander-lernen, eine best-Practice-Kultur und
interkommunale Kooperation die besten ergebnisse
bringen. als landesregierung unterstützen wir unse-

re städte und gemeinden bei dem Weg in die „smar-
te“ Zukunft und fördern mit den „digitalen modell-
regionen“ best-Practice-anwendungen, die für alle
Kommunen nutzbar sein werden.

NRW-Kommunen Spitze das thema „smart Ci-
ties“ gewinnt in nordrhein-Westfalen an fahrt. nach
dem aktuellen smart-City-atlas, den der digitalver-
band bitkom in Kooperation mit dem fraunhofer-in-
stitut für experimentelles software-engineering er-
stellt hat, haben bundesweit mittlerweile 50 städte
umfassende smart-City-initiativen gestartet. 
Voraussetzung für die aufnahme in den altas war, dass
in der Kommune eine integrierte digitalstrategie ent-
wickelt, eine ressortübergreifende organisationsein-
heit geschaffen oder ein lokales Partnernetzwerk für
die digitalisierung etabliert wurde. mit einem anteil
von 15 Kommunen liegt nordrhein-Westfalen an der
spitze: aachen, bergisch gladbach, bonn, dortmund,
duisburg, düsseldorf, gelsenkirchen, gütersloh, Köln,
lemgo, monheim, münster, Paderborn, soest und

I

Prof. dr. andreas 
Pinkwart ist minister
für Wirtschaft,
innovation, digitalisie-
rung und energie des
landes nordrhein-
Westfalen

der autOr

Immer mehr
Kommunen in
Nordrhein-
Westfalen nutzen
die Möglichkeiten
der DigitalisierungFO
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Wuppertal sind im smart-City-atlas vermerkt und kön-
nen damit als „digitale Pioniere“ gelten. 

Digitale Modellregionen als Vorreiter die för-
derung solcher Pioniere ist die Zielrichtung unseres
landesprogramms „digitale modellregionen“, mit
dem wir innerhalb von zwei Jahren einen erheblichen
impuls auslösen konnten. dass sich alle fünf modell-
kommunen auch im bitkom-atlas wiederfinden, ist
vor diesem Hintergrund so erfreulich wie bestäti-
gend. die modellregion soest und die stadt solingen
konnten den anschub aus dem Programm zudem als
zwei von 13 ausgewählten standorten in deutschland
für eine erfolgreiche beteiligung an einer bundesför-
derung zu smart City nutzen. 
insgesamt fördern wir Projekte in den bereichen e-
government und digitale stadtentwicklung mit rund
90 millionen euro landesmitteln. bis ende november
2019 wurden 110 Projektideen aus den fünf modellre-
gionen eingereicht. davon sind bereits 42 Projekte be-
willigt oder gestartet. Wir unterstützen die Vorhaben
mit einer förderung von 56,6 millionen euro. Hinzu
kommen eigenanteile in Höhe von 24 millionen euro. 
neben zahlreichen e-government-lösungen - mittler-
weile werden mehr als 60 kommunale leistungsbün-
del digitalisiert - konnten die geförderten Kommunen
beziehungsweise regionen zahlreiche smart-City-
Projekte vorantreiben. gemeinsam mit Partnern aus
Wirtschaft und Wissenschaft wurden innovative Pro-
jekte entwickelt, die jetzt an den start gehen können.
bis mitte 2022 werden die Projekte nach und nach ab-
geschlossen und alle ergebnisse sichtbar sein. durch
die als Voraussetzung für die förderungsfähigkeit ver-
ankerte Übertragbarkeit und durch lizenzfreie lösun-
gen werden am ende alle Kommunen in nordrhein-
Westfalen davon profitieren.

Konkrete Smart-City-Lösungen die Projekte, die
in den Kommunen entwickelt wurden und die nun in
die umsetzung gehen, versprechen einen schub bei
der digitalisierung und vergrößern sicher den ein-
gangs erwähnten „spirit“ in anderen Kommunen, ih-
re neugier in antriebskraft für die eigene digitalisie-
rung übersetzen zu können: 

• das bergische städtedreieck setzt mit dem Vorhaben
„bergisch.smart.mobility“ neue maßstäbe für die
mobilität der Zukunft.  mit neuen servicelösungen
für anträge zum elterngeld, schüler-bafög sowie zur
bezahlung von Kitabeiträgen wird für eltern in Wup-
pertal in Zukunft vieles vereinfacht werden können.

• in gelsenkirchen werden innovative Projekte zur
steuerung von smart-City-anwendungen entwi-
ckelt. das reicht von 3d-steuerungselementen über
informationstools bis hin zum „open innovation
lab“ für unterschiedliche sensoriken und anwen-
dungen rund um die schalke-arena. in Kooperation
mit aachen wird in gelsenkirchen die smartphone

bürger-id weiterentwickelt und im sommer 2020
allen bürgerinnen und bürgern des landes über das
serviceportal.nrW für einfachere behördengänge
zur Verfügung stehen.

• die region aachen nutzt die digitalisierung zur mo-
dellhaften optimierung von unterschiedlichen bil-
dungs-, betreuungs- und freizeitbereichen mit über-
tragbaren ergebnissen. in der stadt werden auch
digitale lösungen für die nahmobilität entwickelt.

• mit dem Projekt „gov-Chain“ wird von aachen aus
mit Kooperationspartnern in ganz nordrhein-West-
falen die blockchain-technologie für digitale Verwal-
tungs- und stadtentwicklungsthemen nutzbar ge-
macht.  

• Von einer open source basierten stadtsteuerung
über gebündelte informationen für einsatzkräfte,
der bundesweit intelligentesten ampelanlage bis
hin zu einer neuen digitalen gesundheitsplattform
mit enger Vernetzung von Kliniken und niederge-
lassenen Ärzten für eine gesamte region erstreckt
sich das entwicklungsfeld in der region Paderborn. 

• die region soest entwickelt ebenfalls neue lösun-
gen im bereich mobilität und nimmt eine intelligen-
te straßenzustandserfassung und die einfache
Überwindung von Verkehrsbetriebsgrenzen in den
blick. mit hochauflösenden 3d-geo-daten entwi-
ckelt soest derzeit neue innovative smart-City-an-
wendungen, zum beispiel eine Handwerker-app
und eine detaildokumentation des mikroklimas ge-
meinsam mit dem deutschen Wetterdienst. das
„stadtlabor“ mitten im Zentrum bietet einen raum
für den dialog zwischen bürgerinnen und bürgern
sowie Verwaltung.

Übertragbarkeit von Anfang an bei der förde-
rung von smart-City-Vorhaben im rahmen der „digi-

Gerade junge
Menschen möchten
die neuen
technologischen
Möglichkeiten nutzen 
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talen modellregionen“ liegt die betonung auf „mo-
dell“ - wir setzen gezielt auf Übertragbarkeit von an-
fang an. so sind wir Vorreiter bei der unterstützung
von lizenzfreien lösungen im bereich smart City. es
entstehen ergebnisse, die nicht nur quasi von außen
besichtigt, sondern auch konkret in den anderen
städten und gemeinden des landes angewandt wer-
den können. mit dem ausrollen der gefundenen lö-
sungen und dem austausch mit anderen, ebenfalls
sehr aktiven städten wie beispielsweise düsseldorf,
dortmund, Köln, essen, duisburg und vielen mehr
können wir einen großen schritt auf dem Weg in die
„smarte“ Zukunft machen. 
Von seiten des landes wollen wir unsere städte und
gemeinden begleiten und unterstützen. Wir infor-
mieren laufend über den aktuellen Projektstand in
den modellregionen und bieten - etwa im rahmen
einer fachkonferenz am 18. märz 2020 - austausch-
und dialogforen für kommunale akteure.

Voneinander-Lernen im Netzwerk Zusätzlich
bieten wir über die begleitforschung des Programms
regelmäßig Workshops zu aktuellen themen im be-
reich von smart City/region für alle digitalisie-

rungsexperten an und werden die begonnenen re-
gionalen Veranstaltungen halbjährlich fortführen.
das Voneinander-lernen der smart-City-akteure
wollen wir weiter unterstützen und ein netzwerk
von expertinnen und experten aufbauen. bei allen
maßnahmen verfolgen wir das Ziel, die begonnene
dynamik des Programms für alle Kommunen nutz-
bar zu machen. 
gemeinsam mit unseren städten und gemeinden
wollen wir als land die enormen Chancen, die die di-
gitale transformation bietet, nutzen und mit quali-
tativ hochwertigen, nutzerfreundlichen und siche-
ren lösungen „made in nrW“ die erlebbaren Vorteile
einer smart City allen bürgerinnen und bürgern er-
öffnen. an „spirit“, also der bereitschaft unserer
Kommunen und der bürgerinnen und bürger, die sich
aktiv einbringen wollen und sollen, fehlt es nicht.
die innovationsfreude in den modellkommunen,
aber auch in vielen anderen Kommunen zu erleben,
freut mich sehr. Was die Übertragbarkeit in techni-
scher Hinsicht ist, ist die bereitschaft, sich von dieser
freude „anstecken“ zu lassen auf der ebene der ak-
teure: ansatzpunkt für viele weitere smart-City-
Projekte im land, die wir gemeinsam voranbringen. ◼

In den fünf Digitalen
Modellregionen von
NRW werden bereits
zahlreiche Smart
City-Projekte
realisiert
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er lippstädter bürgermeister Christof Som-
mer (Cdu) wird ab dem 1. Januar 2021 neuer

Hauptgeschäftsführer des städte- und gemein-
debundes nrW. das Präsidium des kommunalen
spitzenverbandes wählte ihn am 27. november
2019 einstimmig zum nachfolger von dr. bernd
Jürgen schneider (Cdu), der nach 30-jähriger tä-
tigkeit für den Verband zum ende des Jahres 2020
mit dann 64 Jahren auf eigenen Wunsch vorzeitig
in den ruhestand tritt. der 54-jährige Volljurist

Christof sommer stammt aus nuttlar im sau-
erland. nach beruflichen stationen im Kreis
steinfurt und beim bildungswerk der Kom-
munalpolitischen Vereinigung nrW in reck-
linghausen wurde er 1999 bürgermeister der
gemeinde bestwig. 2005 wurde sommer
zum bürgermeister der stadt lippstadt ge-
wählt und 2014 mit absoluter mehrheit im
amt bestätigt. dem Präsidium des stgb nrW
gehört er seit dem 23. märz 2010 an.

Christof Sommer ab 2021 hauptgeschäftsführer
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wollen wir unsere
städte und gemein-
den begleiten und 
unterstützen
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er begriff „smart City“ ist derzeit in der politi-
schen diskussion zum thema digitalisierung

allgegenwärtig. der begriff ist positiv besetzt und
wird mit modernität in Verbindung gebracht, obwohl
es häufig keine eindeutige Vorstellung gibt, was im
einzelnen damit gemeint ist. im politischen Kontext
zur digitalisierung bedeutet smart City die Zusam-
menfassung wirtschaftlicher, technologischer und
gesellschaftlicher Konzepte für eine lebenswerte und
nachhaltige stadt.

Was ist eine Smart City? Ziel einer smart City soll
ein effizienterer, nachhaltiger und fortschrittlicher
alltag für bürgerinnen und bürger sowie auch für die
Kommune selbst im Vergleich zu herkömmlichen
städten und gemeinden sein. durch die dabei entwi-
ckelten innovativen Zukunftskonzepte und mithilfe
neuer technologien sollen Probleme, die aus dem de-
mografischen Wandel, dem bevölkerungswachstum,
der umweltverschmutzung, dem Klimawandel und
der Verknappung von ressourcen entstehen, begeg-
net werden. 
Weitere Ziele einer smart City sind, die lebensquali-
tät der einwohnerinnen und einwohner zu erhöhen,
die Wettbewerbsfähigkeit der stadt oder gemeinde
und der ansässigen Wirtschaft zu steigern und
gleichzeitig ressourcen jeglicher art zu schonen. in-
sofern betrifft der smart City-ansatz alle lebensbe-
reiche. die Kommunen sind dabei nicht immer die
zentral verantwortlichen akteure, sondern als mode-
rator und impulsgeber gefordert.

Viele städte und gemeinden haben bereits verschie-
dene Projekte aus den unterschiedlichen bereichen
der smart City erfolgreich umgesetzt. bekannte bei-
spiele sind die entstehung flexibler Carsharing-model-
le, das installieren von ladestationen für elektroautos
oder die aktive einbindung von app-daten für opti-
mierte Wegstrecken. auch eine intelligente Parkraum-
bewirtschaftung, effiziente straßenbeleuchtung und
vernetzte einzelhandelsangebote gehören dazu. 

Gemeinsame digitale Infrastruktur aufgrund
der notwendigen neuesten informations- und Kom-
munikationstechnologien und der allgemeinen um-
stellung der Kommunen hin zu mehr digitaler arbeit,
wird eine neue gemeinsame digitale infrastruktur
entstehen. dadurch soll auch die interkommunale
Zusammenarbeit sowie die Verzahnung von Verdich-
tungsräumen und ländlichen räumen im sinne einer
zukunftsorientierten stadt- und raumentwicklung
gefördert werden. Voraussetzung ist aber auch hier
die flächendeckende Verfügbarkeit von 5g-mobil-
funk und glasfaserangeboten.
der Wandel der städte und gemeinden hin zu smart
Cities - als teil einer digitalen transformation - bedeu-
tet, unter Zuhilfenahme der digitalisierung die Ziele ei-
ner nachhaltigen europäischen stadt zu verfolgen. für
die digitale transformation gibt es vier anerkannte zen-
trale leitlinien, die man wie folgt überschreiben kann:

•   Ziele, strategien und strukturen, 
•   transparenz, teilhabe und mitgestaltung, 

D

Kommunen der Zukunft vor 
Chancen und Herausforderungen 
Der weg zur „smart city“ beinhaltet nicht nur den wandel hin zu einer
vernetzten kommune, sondern auch ein nachhaltiges konzept für das 
wohnen, arbeiten und leben in städten und gemeinden

Christiane Bongartz
ist referentin für
datenschutz und 
e-government beim
städte- und gemein-
debund nrW 

die autOren

andreas Wohland ist 
beigeordneter für
recht, Personal und
organisation beim
städte- und gemein-
debund nrW

Neben Großstädten
machen sich immer

mehr kleine und
mittlere Städte und
Gemeinden auf den

Weg zur „Smart City“
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•   infrastruktur, daten und dienstleistungen sowie 
•   ressourcen, Kompetenzen und Kooperationen.

Jede Kommunen muss zunächst die für sie passen-
den und praxisrelevantesten Handlungsfelder einer
smart City identifizieren, um von dieser entwicklung
profitieren zu können. dabei müssen unter anderem
die wichtigsten bereiche und zentralen themen einer
smart City wie mobilität und infrastruktur, energie-
effizienz, umwelt- und ressourcenschonung, wirt-
schaftliche attraktivität, bürgerfreundliche Verwal-
tung sowie lebensqualität für einwohnerinnen und
einwohner in den blick genommen werden. idealer-
weise geschieht dies im austausch mit den verschie-
denen auf diesen feldern lokal tätigen akteuren. 

Abgrenzung E-Government/Open Data smart
City ist ein bedeutender teilaspekt der digitalisie-
rung. entscheidende bestanteile beziehungsweise
Voraussetzungen einer smart City sind das e-govern-
ment und open data.
um die Ziele der smart City zu erreichen, ist open
data ein entscheidender faktor. die smart Cities wer-
den zu einer art internet der dinge und dienstleis-
tungen und mit sensoren ausgestattet, mit denen
umfangreiche datenerhebungen durchgeführt wer-
den. die gewonnenen daten können dann analysiert
und für die einzelnen bereiche und maßnahmen zur
Verfügung gestellt werden. digitale systeme steuern
ganze infrastrukturen in echtzeit oder gebäudestruk-
turen werden zu energielieferanten.

Datennutzung und Datenschutz Hierfür müs-
sen die Kommunen prüfen, wie sie ihre daten ent-
sprechend den open-data-Prinzipien allgemein
freigeben können. abzuwägen ist hierbei zwischen
dem gemeinwohlinteresse an offenen daten und
zuwiderlaufenden belangen des schutzes von Wirt-
schaftsgütern und den rechten und interessen be-
troffener Personen. 
elektronisch zu verarbeitende daten sind einerseits
wertvolle ressourcen. offene daten eröffnen Chan-
cen auf mehr teilhabe und transparenz und können
impulse für neue geschäftsmodelle und innovatio-
nen begründen. andererseits kann es mit blick auf
den datenschutz geboten sein, auflagen oder an-
dere einschränkungen zu machen. auch ist abzu-
wägen, ob eigene öffentliche oder privatwirtschaft-
liche geschäftsmodelle, die die kommunalen daten
nutzen, oder offene daten mehr Wertschöpfung
zum Wohle der stadtgesellschaft ermöglichen.
in nordrhein-Westfalen gibt es bereits das open data
nrW-Portal, das zugleich die informations- und open
data-Plattform der landesregierung darstellt. einige
bundesländer regeln dies unter anderem in informa-
tionsfreiheits- und transparenzgesetzen. 
Vertreterinnen und Vertreter der kommunalen spit-
zenverbände, des Kdn dachverbandes kommuna-

ler it-dienstleister nrW sowie des landes nrW ha-
ben bereits 2016 die rahmenvereinbarung open go-
vernment nrW unterzeichnet. sie regelt die Zusam-
menarbeit von land, Kommunen, it-dienstleistern
sowie Zivilgesellschaft bei der förderung und imple-
mentierung von open government in der öffent-
lichen Verwaltung von nrW bis 2020. open govern-
ment meint einen dreisprung von besserer informa-
tion (open data), mehr beteiligung (Partizipation)
sowie mehr mitwirkung (Kollaboration) der bürge-
rinnen und bürger.

Verpflichtung von Open Data? nrW hat seit
2016 ein e-government-gesetz (egovg nrW), um
die digitalisierung der behörden voranzubringen.
mit dem gesetz sollen die Voraussetzungen dafür
geschaffen werden, dass die elektronische Kommu-
nikation mit und innerhalb der öffentlichen Ver-
waltung erleichtert wird und die Kommunikations-
und bearbeitungsprozesse in der öffentlichen Ver-
waltung weitgehend elektronisch und medien-
bruchfrei durchgeführt werden können. 
derzeit wird das egovg nrW mit dem Ziel novel-
liert, die landesweite digitalisierung der behörden
bis zum Jahr 2025 voranzubringen und open data-
regelungen aufzunehmen. die kommunalen spit-
zenverbände vertreten die ansicht, dass es auf-
grund der bestehenden Vereinbarung keiner
gesetzlichen Verpflichtung zu open data für die
Kommunen im egovg nrW bedarf. 

Förderung durch das Land einige Kommunen
sind bereits im bereich smart City/region aktiv, an-
dere stehen noch am anfang. um die Kommunen
und Kreise unabhängig von ihrem umsetzungsstand
bei ihren Planungen zu unterstützen, stellt das land
für bis zu 120 Kommunen begleitende beratungen
kostenlos zur Verfügung.  im rahmen von drei zeit-
lich versetzten beratungstagen und Workshops vor
ort stehen die themen rund um das thema smart
City/region im mittelpunkt. dabei können die ent-
wicklung von gesamtstrategien, einzelne themen-
felder oder auch die umsetzungs- und finanzie-

Kommunen
müssen bei der
Digitalisierung
zwischen
Datennutzung
und Daten-
sicherheit
abwägen
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rungsstrategie ausgewählter Vorhaben näher be-
trachtet werden. 
daneben fördert das land nrW mit seinem Pro-
gramm „digitale modellregionen“ seit 2018 die städ-
te soest, aachen, gelsenkirchen, Paderborn und
Wuppertal. die landesregierung unterstützt die aus-
gewählten Kommunen und regionen, damit sie ihre
Verwaltung schneller digitalisieren, bürgerinnen und
bürgern wie unternehmen attraktive angebote un-
terbreiten und mit der Wirtschaft innovative Projekte
zur stadtentwicklung umsetzen. abhängig von der
ausgestaltung dieser Vorhaben - etwa in den berei-
chen bildung, gesundheit, mobilität und Wohnen  -
können die Kommunen so zusätzlich zur landesför-
derung von 91 millionen euro erhebliche private in-
vestitionen auslösen.

Übertragbarkeit von Smart City-LösungenZiel
des förderprogramms ist es, durch Kooperationen in
und zwischen den modellregionen ungenutzte digi-
talisierungspotenziale auszuschöpfen und weg-
weisende digitalisierungsprojekte anzustoßen und 
umzusetzen. ein schwerpunkt ist neben der umset-
zungsförderung der Projekte in den modellregionen
auch deren lösungstransfer in alle nordrhein-west-
fälischen Kommunen. gerade dieser Wissenstransfer
ist dem städte- und gemeindebund nrW ein Kern-
anliegen. 

Zu diesem Zweck organisiert der Kdn, der die betei-
ligten Kommunen in den modellregionen unter-
stützt, gemeinsam mit den kommunalen spitzenver-
bänden die Veranstaltungsreihe „roadshow digitale
modellregionen“, die erstmals ende 2019 stattfand.
die ersten realisierten Projekte wurden in den Ver-
anstaltungen den anderen Kommunen in nrW vor-
gestellt. 
neben der förderung durch das land nrW setzt auch
die europäische union in unterschiedlichen förderpro-
grammen einen schwerpunkt auf die umsetzung von
maßnahmen für mehr smarte Cities in europa. ◼

Die „Roadshow Digitale Modellregionen“ startete Anfang
Dezember 2019 in der Modellregion Paderborn
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Modellkommunen mit
positiver Zwischenbilanz
als leitkommunen im nordrhein-westfälischen
landesprogramm „Digitale Modellregionen“ treiben
die städte soest und Paderborn die Digitalisierung in
ihren regionen voran 

as land nordrhein-Westfalen möchte als euro-
päisches industrie- und dienstleistungszen-

trum Vorreiter bei der digitalisierung sein. dazu hat
das ministerium für Wirtschaft, innovation, digitali-
sierung und energie des landes (mWide) anfang
2018 das förderprogramm „digitale modellregio-
nen“ gestartet. Ziel ist es, mit übertragbaren lösun-
gen im bereich „e-government“ und innovativen
Projekten im bereich „digitale stadtentwicklung“
den digitalen Wandel in den regionen und Kommu-
nen zu beschleunigen. bis ende 2021 hat das land
dafür rund 91 millionen euro zur Verfügung gestellt. 
bereits 2017 hatte das land beschlossen, ostwestfa-
len-lippe zur digitalen modellregion zu entwickeln.
leitkommune ist die stadt Paderborn, die mit dem
Kreis, den städten delbrück und bielefeld sowie der
bezirksregierung detmold kooperiert. Paderborn bot
sich an, weil die stadt zuvor im Zuge des bitkom-
Wettbewerbs „digitale stadt“ wertvolle Vorarbeiten
geleistet und erfahrungen gesammelt hatte. soest

D

Die Stadt Paderborn
gilt als digitaler

Vorreiter in NRW und
wird als

Modellkommune
vom Land gefördert
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wurde als mittelzentrum in der industriestarken,
aber ländlich geprägten region südwestfalen ausge-
wählt. sie arbeitet mit dem Kreis soest sowie den
städten iserlohn und lippstadt zusammen. Weitere
modellregionen sind aachen und die städteregion
Wuppertal mit solingen und remscheid sowie gel-
senkirchen in der emscher-lippe-region. 
inzwischen sind zwei Jahre vergangen, sodass eine
Halbzeitbilanz gezogen werden kann. nachdem die
förderrichtlinien zunächst bis mitte 2018 auf sich
warten ließen, hat das landesprojekt inzwischen in
allen regionen fahrt aufgenommen. Über 100 Pro-
jekte wurden entwickelt und dem mWide vorgelegt.
dabei wurde nicht nur auf Kooperationen in den re-
gionen selbst Wert gelegt. der enge austausch un-
ter den modellregionen, dem mWide und den be-
zirksregierungen hat von anfang an eine große rolle
gespielt. seit sommer 2019 ist eine wissenschaftli-
che begleitforschung beauftragt, den Wissenstrans-
fer sicherzustellen. so sollen auch andere Kommu-
nen von den ergebnissen der modellregionen
profitieren. 

Die Modellregion Soest die modellregion soest
hat rund 30 Projektanträge formuliert und damit
quantitativ die meisten aller modellregionen. Ziel
von beginn an war, gut umsetzbare und übertragbare
Projekte zu entwickeln, die einen echten mehrwert
für die bürgerinnen und bürger oder unternehmen
der region erzeugen. als kleinste leitkommune im
förderprojekt steht soest beispielgebend für mittel-
städte und den ländlichen raum.

Serviceportal für E-Government beim e-go-
vernment kooperiert die region mit der südwestfa-
len-it (sit) - als kommunaler Zweckverband der zen-
trale dienstleister in südwestfalen. gemeinsames
anliegen ist es, die funktionen des serviceportals
„Citkoportal“ zu erweitern und diese über das lan-
desprojekt auch für andere Kommunen verfügbar zu
machen. das Portal soll zum beispiel leistungen für
umzug und Zuzug bündeln und digital abbilden.
Hierzu gehören unter anderem die ummeldung des
Wohnsitzes, der bezug von sozialleistungen und die
anmeldung für Kindertagesstätten. 
außerdem soll das Portal behördenübergreifende
services anbieten. dies erfolgt am beispiel einiger an-
gebote des Kreises soest. in Zusammenarbeit mit d-
nrW wird der sogenannte nrW-bot an das Portal an-
gebunden. mit Hilfe dieses Chatbots haben
bürgerinnen und bürger dann die möglichkeit, ihren
Hund anzumelden, den bearbeitungsstand im rah-
men der beantragung von Personalausweisen zu prü-
fen oder beim fundbüro nach verlorenen gegenstän-
den zu fragen. soest will darüber hinaus das
bewerbungsverfahren für seine allerheiligenkirmes
digitalisieren und damit Vorbild für großveranstal-
tungen in anderen Kommunen sein.

Digitale Stadtentwicklung für den Projektbe-
reich der digitalen stadtentwicklung hat die region
fünf Handlungsfelder definiert: mobilität, gesund-
heit, attraktive innenstadt, bildung und infrastruk-
tur. gemeinsam mit vielen Partnern wurden Projekt-
ideen gefunden, konzipiert und weiterentwickelt. 
ein schwerpunkt war und ist die frage, wie mobilität
im ländlichen raum neu gedacht werden kann. die
Projektideen reichen hier von einem smartphone-ba-
sierten Check-in/be-out-system über das digitale an-
steuern von mobilstationen bis hin zu einer Pendler-
beziehungsweise mobilitätsplattform. ein digitales
bildungsforum im bereich der grundschule, die digi-
talisierung der Pflegeberatung, eine tourismus-app
mit Virtual reality-elementen oder die straßenzu-
standserfassung mittels Künstlicher intelligenz sind
stichworte in den anderen Handlungsfeldern.
ein 3d-stadtmodell mit hohem detaillierungsgrad ist
grundlage für viele intelligente anwendungen. mit-
tels einer app können etwa  Handwerker flächen oh-
ne besichtigung erfassen und angebote erstellen
oder architekten Planungen effizienter gestalten. die
erfassung von Klimadaten mittels sensoren ist der

einstieg in den aufbau eines sogenannten long ran-
ge Wide area network (loraWan-netzes) und einer
datenplattform. mit dem stadtlabor schließlich hat
die stadt soest in einem ehemaligen ladenlokal in
der innenstadt einen ort geschaffen, in dem digitali-
sierung für die stadtgesellschaft, aber auch für mit-
arbeitende der Verwaltung erlebbar gemacht und der
gesellschaftliche Veränderungsprozess diskutiert
werden kann. 

Partizipativer Prozess der Veränderungsprozess
geht weit über rein technische fragestellungen hi-
naus. digitalisierung wird in soest als sozialer inno-
vationsprozess definiert, der alle lebens- und arbeits-
bereiche betrifft. eine stadt ist „smart“, wenn sie den
menschen und seine bedürfnisse in den mittelpunkt
stellt und lösungsideen partizipativ und nachhaltig
entwickelt. dies möchte soest bis ende 2021 in einem

Christiane Boschin-
heinz ist leiterin 
der stabstelle digi-
talisierung der 
stadt Paderborn

die autOren

Jörg radandt ist 
leiter des fach-
bereichs assistenz
und service der 
stadt soest

Gips-Ausdruck des Soester Rathauses - möglich über die im
Projekt 3D-Stadtmodell entwickelte 3D-Druck-Funktion
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breit angelegten beteiligungs- und strategieprozess
mit ihren bürgerinnen und bürgern, ihrer Wirtschaft
und weiteren akteuren aus gesellschaft und Verwal-
tung diskutieren. 
gefördert wird dieser Prozess durch das bundespro-
jekt „smart Cities made in germany“, für das soest
mit vier weiteren Kommunen aus südwestfalen den
Zuschlag erhalten hat. in den kommenden zwei Jah-
ren werden die „5 für südwestfalen“ - das sind neben
soest auch arnsberg, bad berleburg, menden und
olpe - eine digitalisierungsstrategie erarbeiten. da-
ran wird sich eine Phase von fünf Jahren anschlie-
ßen, in denen weitere maßnahmen und Projekte
umgesetzt werden können. soest ist damit auf ei-
nem guten Weg, eine „smart City“ zu werden.

Paderborn und Ostwestfalen-Lippe Zu den
ersten Projekten aus ostwestfalen-lippe (oWl) ge-
hören das digitale bürgerbüro der stadt Paderborn
und das serviceportal des Kreises Paderborn. neu
hinzugekommen ist das serviceportal der stadt bie-
lefeld. Ziel der Projekte ist es, mit einer multikanal-
strategie innerhalb der Verwaltung voll elektronisch
zu arbeiten, um medienbruchfreiheit bis in die fach-
anwendungen zu gewährleisten, die Prozesse zu be-
schleunigen und damit einen besseren bürgerser-
vice zu bieten.
die bürgerinnen und bürger sowie die Wirtschaft
sollen die Vorteile einer digitalen Verwaltung bei all
ihren Kontakten erleben: sowohl online etwa in
form von formularassistenten, Chat-funktionen
und später govbot, als auch beim telefonischen Kon-
takt und bei persönlichen besuchen vor ort. eine in-
tensive inhaltliche Zusammenarbeit und technolo-
gische abstimmung der Kooperationspartner in der
region ermöglicht eine schnelle Übertragung von
anwendungen.

Vielfältige Pilotprojekte im Pilotprojekt „lora-
Wan“ der stadt delbrück wurde der aufbau und be-
trieb eines internet-of-things-netzes (iot-netz) für
die stadt inklusive teststellung, Workshops mit den
akteuren der stadtgesellschaft und eine machbar-
keitsstudie erprobt und diskutiert. in dem umset-
zungsprojekt „loraWan 2.0“ werden der ausbau
der infrastruktur und die ausgestaltung der entspre-
chenden anwendungsfälle erfolgen. 
eine intelligente digitale ortsnetzstation mit multi-
funktionalem energie- und leistungs-server (digos-
mels) steht in einem Kooperationsprojekt der fH
südwestfalen mit dem örtlichen energieversorger
Westfalen Weser netz als schlüsselkomponente zur
digitalisierung elektrischer Verteilnetze im fokus.
die intelligente digitale stromverteilung in Kombi-
nation mit einem elektronischen netzregler mit bat-
teriespeicher wird bei zunehmend dezentraler ener-
giegewinnung dazu führen, dass die energie zur
richtigen Zeit am richtigen ort ist. 

unternehmen aus der region sowie die stadt Pader-
born und die universität Paderborn arbeiten im Pi-
lotprojekt „schloßkreuzung“ daran, den straßen-
verkehr zu verflüssigen, um dadurch emissionen
zu senken, die lebensqualität der anwohnerinnen
und anwohner sowie die standortattraktivität für
Pendlerinnen und Pendler sowie ortsansässige un-
ternehmen zu steigern. dies geschieht durch eine
intelligente steuerung der lichtsignalanlagen ba-
sierend auf zahlreichen echtzeit-daten und dem
einsatz von algorithmen.
die steigerung von effizienz, sicherheit und Komfort
für die bürgerschaft ist Ziel des Projekts „integrierte
sicherheitspilotregion oWl“ (insPire), in dem die
feuerwehren von stadt und Kreis Paderborn, Polizei
und ordnungsamt, die universität und der neu ge-
gründete Verein „safety innovation center e.V.“ mit-
einander kooperieren. durch die intelligente Ver-
knüpfung und darstellung von daten - etwa
Wetterdaten, daten aus Personenstrommessungen,
bildaufnahmen von drohnen, daten aus dem smart
Home und digitalen gebäudeplänen - sowie der
auswertung von social-media-daten im umfeld ei-
nes unglücksfalls soll den einsatzkräften bereits auf
dem Weg zur unfallstelle ein möglichst umfangrei-
ches lagebild zur Verfügung stehen. 

Verfügbarkeit offener Daten mitte 2019 wurde
das Projekt „Zentrale open data Plattform“ der
stadt Paderborn gestartet. es bietet zum einen die
basisplattform zur speicherung und Verarbeitung
der daten Paderborns und das Portal für den Zugriff
auf bereitgestellte daten, zum anderen liefert es
aber auch mit definierten use-Cases konkrete an-
wendungsbeispiele aus den bereichen mobilität,
tourismus und bürgerbeteiligung. Über das zentrale
open-data-Portal werden zahlreiche Paderborner
Projekte inhaltlich und technologisch miteinander
verbunden.
durch das Projekt „Zeonline“ soll der immobilien-
markt, der für fach- als auch für Privatleute häufig

NRW-Wirtschaftsminister
Andreas Pinkwart
überzeugte sich bei einem
Besuch im Stadtlabor in
Soest vom Stand der
Projekte - von rechts: Jörn
Peters und Dr. Jürgen
Wutschka vom Kreis Soest,
Volker Milk,
Regierungsvizepräsident
der Bezirksregierung
Arnsberg, Eva Irrgang,
Landrätin des Kreises Soest,
NRW-Wirtschaftsminister
Prof. Dr. Andreas Pinkwart,
Dr. Eckhard Ruthemeyer,
Bürgermeister der Stadt
Soest, sowie Dr. Hanna
Hinrichs und Jörg Radandt
von der Stadt Soest
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nicht leicht zu durchschauen ist, transparenter ge-
staltet werden. die Kaufpreissammlungen, die durch
landesweite gutachterausschüsse geführt werden
und die alle immobilienkauffälle umfassen, sollen
zentral online erfasst werden. das amt für Vermes-
sung und geoinformation der stadt Paderborn arbei-
tet dabei mit dem Kreis Höxter, der stadt Wuppertal,
der stadt gelsenkirchen sowie der Hochschule bo-
chum zusammen.
ein weiteres Projekt läuft unter dem namen „thea-
terlytics“. Hier soll ein entscheidungsunterstützungs-
system für das datenbasierte erlösmanagement und
die angebotsgestaltung von kulturellen angeboten
entwickelt werden. besucherzufriedenheit und die
wirtschaftliche situation von Kulturbetrieben sind ak-
tuell von vielen entscheidungen abhängig, die häufig
erfahrungsbasiert getroffen werden. in dem Projekt
kooperieren das si-lab der universität Paderborn mit
dem theater Paderborn und der orconomy gmbH.

Digitale Gesundheitsplattform fünf akutkran-
kenhäuser, ein unternehmen aus der region, das Pra-
xisnetz der Hausärzte und das Zentrum für innovati-
on in der gesundheitswirtschaft oWl haben sich im
Projekt „digitale gesundheitsplattform oWl“ zu-
sammengeschlossen. in dem Projekt steht die digita-
le Vernetzung und Kommunikation zwischen den
niedergelassenen Ärzten und den stationären akut-
einrichtungen anhand konkreter anwendungsbei-
spiele im Vordergrund.
eine sichere datentauschplattform ermöglicht einen
schnellen und medienbruchfreien austausch zwi-
schen unterschiedlichen Quell- und Zielsystemen. so-
mit wird der informationsfluss signifikant beschleu-
nigt und qualitativ auf ein deutlich höheres niveau
gehoben. in vier konkreten anwendungsfällen sollen
informationen digital ausgetauscht werden: arzt-
briefe, bilddaten etwa der radiologie, medikamen-
tenpläne sowie Überweisungen.

Mit und für die Menschen mit den vielfältigen
Projekten bedient die modellregion oWl neben
dem bereich e-government nahezu alle lebensbe-
reiche einer smart City. neue digitale Projekte, neue
Prozesse, neue ideen und neue denkweisen halten
in allen bereichen des lebens einzug. der stadt Pa-
derborn ist es besonders wichtig, dass die gesamte
stadtgesellschaft von der digitalisierung profitiert
und alle bürgerinnen und bürger bei der digitalen
transformation Paderborns mitgenommen werden.
es ist keine digitalisierung zum selbstzweck, son-
dern zur Verbesserung in allen le-
bensbereichen.
um eine umfassende Kommunikati-
on gewährleisten zu können, wer-
den die Website digitale-heimat-
pb.de sowie social-media-Kanäle
mit den neuesten informationen zu
den jeweiligen Projekten gespeist.
auch bürgerveranstaltungen, wie die Veranstal-
tungsreihe „bürger digilog“, bei der je Veranstaltung
ein anderer bereich der digitalisierung beleuchtet
wird, Hackathons, Kooperationen, zum beispiel eine
Podiumsdiskussion im theater Paderborn, sind maß-
nahmen, die zur mitgestaltung des digitalen Wan-
dels anregen sollen.                                                            ◼

digitale modellregion soest:
https://digital-soest.de/ 

digitale Heimat Paderborn: 
https://digitale-heimat-pb.de/ 
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Bürgerinnen und
Bürger entwickeln

gemeinsam mit der
Stadt Ideen für die
Smart City Soest

ie arbeitsgemeinschaft „sicherheit im öffentlichen raum“
des landespräventionsrates tagte erstmals am 8. novem-

ber 2019. Ziel der ag unter der leitung von dieter Kretzer vom

landeskriminalamt nrW (lKa nrW) ist die erarbeitung von
Konzepten und maßnahmen zur reduktion der Kriminalität im
öffentlichen raum und zur stärkung des sicherheitsgefühls der
bürgerinnen und bürger. dabei wird insbesondere der einbin-
dung und der mitwirkung aller Verantwortungsträger - etwa
Kommunen, Vereine, Wohnungswirtschaft und Polizei - große
aufmerksamkeit geschenkt. bei der ersten sitzung diskutierten
(v. rechts) Sebastian Tackenberg vom Verband der Wohnungs-
und immobilienwirtschaft rheinland Westfalen, andreas
Wohland vom städte- und gemeindebund nrW, Dr. Maike
Meyer und Dieter Kretzer vom lKa nrW, Jürgen Jentsch von
der landesseniorenvertretung nrW sowie Eva Spiegelhoffund
Konstantin Kleist vom lKa nrW mögliche Projekte. das nächs-
te treffen findet voraussichtlich ende märz 2020 statt.

aG „Sicherheit im öffentlichen raum“ konstituiert
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Mit dem „Digitalen aufbruch gütersloh“ erarbeitet die stadt mit ihren
bürgerinnen und bürgern themen und leitlinien, die den „gütersloher weg“
in die digitale Zukunft weisen sollen 

Digitalen Wandel gemeinsam gestalten 

er „digitale aufbruch gütersloh“ ist ein zwei-
jähriger, öffentlicher beteiligungsprozess mit

denjenigen, die experten im alltagsleben der stadt
sind: die bürgerinnen und bürger. gemeinsam mit
ihnen wagen wir ein experiment und gestalten den
digitalen Wandel güterslohs gemeinsam.
digitalisierung bedeutet: Wir machen uns das leben
leichter. das ist anspruch und Prüfbaustein zugleich,
denn digitalisierung darf kein selbstzweck sein. mit-
hilfe unserer stadtexpertinnen und -experten erar-
beiten wir themen und leitlinien, die uns wichtig
sind. denn die gütersloherinnen und gütersloher
wissen am besten, wie der Werkzeugkasten digitaler
technologien eingesetzt werden kann, dass ein ech-
ter nutzen für das leben in unserer stadt entsteht. 
Wir sind überzeugt davon, dass der digitale Wandel
nur gemeinsam gestaltet werden kann - und dieses
gemeinsame Verständnis von transformation und
stadtentwicklung bündeln wir in unserer digitalen
agenda, dem „gütersloher Weg“ der digitalisierung. 
Wichtig ist für uns dabei, dass jede und jeder einzelne
seine eigenen ideen, fragen und Wünsche einbringen
kann - unabhängig vom eigenen Wissensstand. 

Die Morgenmacher das digitale gütersloh wird
insbesondere von der jungen generation erlebt, ge-

nutzt und gestaltet werden. deshalb ist es uns sehr
wichtig, genau dieser gruppe eine starke und sicht-
bare stimme zu geben. unsere morgenmacherinnen
und morgenmacher - mittlerweile sind es über 20 Ju-
gendliche und junge erwachsene zwischen 14 Jahren
und mitte 20 - wollen sich und ihre ideen einbringen.
sie sehen konkretes Potenzial in der stadt sowie an
ihren schulen und lernorten und haben lust, den di-
gitalen Wandel in gütersloh mitzugestalten.
eine morgenmacherin sagte beispielsweise: „die
entscheidungen, wie ich mein leben gestalte, treffe
ich schon lange selbst. Wieso sollte also die genera-
tion meiner eltern alleine über die Zukunft unserer
stadt entscheiden? gemeinsam können wir Projekte
auf den Weg bringen, um gütersloh für uns alle at-
traktiver zu machen. ich möchte diese Chance nutzen
und unser ‚morgen‘ aktiv mitgestalten."
die morgenmacherinnen und morgenmacher prüfen
die Projektideen aus den denklaboren auf ihre Zu-
kunftsfähigkeit und arbeiten eigene Vorschläge aus.
sie wollen dabei vor allem sicherstellen, dass alle bür-
gerinnen und bürger für digitale angebote sensibili-
siert und an digitale techniken herangeführt werden
- teilhabe ist ein ganz wichtiger aspekt im gesamten
Prozess. für die jüngsten akteure im digitalen auf-
bruch ist vor allem flexibilität wichtig: sie wollen sich

D

henning Schulz ist 
bürgermeister der
stadt gütersloh

der autOr

Die Morgenmacherinnen
und Morgenmacher
präsentierten beim
Digitalen Forum im

November 2019 ihre Ideen
für die digitale Zukunft

Güterslohs 
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einbringen, untereinander vernetzen, neues auspro-
bieren - aber immer mit der Voraussetzung, sich etwa
durch eine mitgliedschaft nicht direkt binden zu müs-
sen. 

Die Denklabore beteiligungsmöglichkeiten im di-
gitalen aufbruch gibt es darüber hinaus viele: die so-
genannten denklabore sind eines der zentralen in-
strumente zur mitgestaltung und die „arbeitsräume“
des digitalen aufbruchs. aufgabe der denklabore ist
es, die Chancen und Herausforderungen des digitalen
Wandels zu bisher fünf themen aus alltäglichen le-
bensbereichen zu diskutieren. 
die über einen open Call ausgewählten stadtexper-
tinnen und -experten bringen ihre Perspektive und
ihr persönliches Wissen aus beruf und alltag in den
themenfeldern „bildung und Kultur in der digitalen
Welt“, „nachhaltige lebenswelten“, „neue digitale
Öffentlichkeit“, „Vernetzte mobilität“ und „Zukunft
der arbeit“ ein. 
die denklabore tagen zwei- bis dreimal im Jahr öf-
fentlich, sodass jeder interessierte die möglichkeit
hat, sich einzubringen. betreut werden sie von einem
leitenden tandem, das sich aus einem Vertreter der
stadtgesellschaft und einem mitglied des Verwal-
tungsvorstands der stadt gütersloh zusammensetzt.

Das Digitalboard das digitalboard ist das zentrale
und unabhängige beratungsgremium für die digita-
lisierungsstrategie der stadt gütersloh und versteht
sich als wachsendes gremium. im Kern besteht es
aus einem beraterkreis und der gruppe der morgen-
macherinnen und morgenmacher. der beraterkreis
setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern aus Wis-
senschaft, Kultur, Wirtschaft und Verwaltung zusam-
men, die ideen und erfahrungen aus der Praxis zu-
sammentragen. dadurch liefert das digitalboard
spezialwissen für die stadt gütersloh „on demand“ -
je nach bedarf, Zielgruppe, thema und dringlichkeit.
die mitglieder des digitalboards bringen unter-
schiedliche Perspektiven, persönliche fragen und
themen wie auch das Wissen und das netzwerk ihrer
institutionen oder unternehmen in den Prozess ein.
mitglieder des digitalboards sind zurzeit frauke Jan-
ßen, beauftragte für digitalisierung des deutschen
städtetages in berlin, alexander rüsing, mitgründer
und geschäftsführer des start-ups „brandschutz-
Zentrale“ in bielefeld, Prof. ingeborg schramm-Wölk,
Präsidentin der fH bielefeld, Jens-Peter seick, fraun-
hofer iosb-ina, lemgo, sowie ralf sygusch, leiter re-
ferat strategische Planung, stadtentwicklung, statis-
tik der stadt Wolfsburg.

Das Digitale Forum den digitalen auftakt setzte
das erste digitale forum im november 2018 im gü-
tersloher theater mit über 700 gästen. diese start-
veranstaltung gab vielfältige impulse, einen ausblick
auf die verschiedenen themen und Projekte der digi-

talisierung und gab der stadtgesellschaft die gele-
genheit für eigene ideen, fragen und erfahrungsaus-
tausch.
das zweite digitale forum im november 2019 war
das erste mit einem themenschwerpunkt: „Können
sie Zukunft? lebenslanges lernen im digitalen Zeit-
alter“. Praktische erfahrungen, impulse und Vorbil-
der, die auch für die digitale Zukunft in gütersloh von
nutzen sein können - für diese mixtur sorgten hoch-
karätige referentinnen und referenten, die sich dem
thema auf nicht alltägliche Weise näherten. 
dabei war auch der blick über den nationalen teller-
rand bestandteil des Programms - mit input einer
schulrätin aus dänemark. das digitale forum gibt
aber auch immer eine Zwischenbilanz zum beteili-
gungsprozess und lokalen akteuren die möglichkeit,
ihre Projekte zu präsentieren. das dritte digitale fo-
rum wird am 13. november 2020 stattfinden.  

Der Digitale Werkraum mit dem digitalen Werk-
raum in der stadtbibliothek gütersloh gibt es seit ok-
tober 2019 das analoge Pendant zum digitalen auf-
bruch. dort ist ein bereich entstanden, der vielfältig
nutzbar ist und allen bürgerinnen und bürgern of-
fensteht, die dort allein oder in gruppen an digitalen
Projekten arbeiten wollen. der digitale Werkraum
fördert den interdisziplinären austausch und bietet
Platz, um neue ideen und technologien erleb- und

Zahlreiche
Bürgerinnen und
Bürger nehmen
aktiv am
Beteiligungsprozess
„Digitaler
Aufbruch
Gütersloh“ teil

In den
Denklaboren
werden konkrete
Ideen und Projekte
für die
Zukunftsfähigkeit
der Stadt
erarbeitet 

wir sind
überzeugt

davon, dass der 
digitale wandel
nur gemeinsam
gestaltet werden
kann
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begreifbar zu machen - ein angebot, das sich aus-
drücklich nicht vorrangig an technikbegeisterte rich-
tet, sondern all diejenigen erreichen will, die infor-
mation, Wissen und ideen profilieren, weitergeben
oder erfahren wollen.
im dreiklang „denken, machen, teilen“ schafft der di-
gitale Werkraum möglichkeiten, an ruhigen einzel-
plätzen konzentriert zu arbeiten. er bietet mit seiner
einrichtung und flexiblen gestaltungsoptionen auch
Kreativzonen für den austausch in der gruppe. und
er kann Veranstaltungsort sein - sowohl für alle ak-
teure des digitalen aufbruchs wie auch für formate
der stadtbibliothek. 

Die Digitale Agendaunser Ziel ist es, den digitalen
Wandel mit einem möglichst breiten spektrum der
stadtgesellschaft zu gestalten und ein gemeinsames
Verständnis von digitaler transformation zu erarbei-
ten. seit anfang 2019 sind wir die nächste etappe an-

Einen visuellen Eindruck
von der Arbeit in den
Denklaboren gibt es über
eine digitale Schnittstelle,
wobei der QR-Code
zunächst mit einem
mobilen Endgerät aktiviert
werden muss, bevor man
über den Bildmarker zum
Video gelangt

beteiligungsprozess 
„digitaler aufbruch gütersloh“: 
www.digitaleraufbruchguetersloh.de

gegangen und in die entwicklungsphase der digita-
len agenda eingetreten. diese agenda soll Ziele und
aufgaben des digitalen Wandels als politische Hand-
lungsempfehlungen für die stadt vorgeben und ende
2020 vom rat beschlossen werden - als belastbare
basis für die folgende umsetzungsphase. ◼

Im Online-Portal Integration des Städte- und Gemeindebundes
NRW unter www.kommunen.nrw/integration tauschen sich die
360 Mitgliedskommunen des Verbandes über ihre Integrations-
und Flüchtlingsarbeit aus. Die Plattform dient als Informations-
börse wie auch als Diskussionsforum.

Elternratgeber Schule in zwölf Sprachen
der elternratgeber schule der Kommunalen integrationszentren
(Ki) minden lübbecke sowie Kleve informiert in aktuell zwölf
sprachen zu den wichtigsten fragen rund um das thema schule.
dazu gehören beispielsweise „Krankmeldung und entschuldi-
gung“ oder „schulsachen“. online sind die sprachfassungen des
ratgebers auf den internetseiten der beiden Ki abrufbar. beide
wollen den ratgeber fortentwickeln und mit weiteren sprachen
ergänzen. interessierte städte und gemeinden aus anderen Krei-
sen können ihr zuständiges Ki ansprechen, ob eine adaption des
ratgebers vorgesehen ist.

„Handbuch Islam und Muslime“ als kostenfreies PDF
der mediendienst integration hat ein aktualisiertes „Handbuch
islam und muslime“ veröffentlicht. es enthält Zahlen, fakten und
Hintergrundinformationen. das umfangreiche buch versteht sich
als nachschlagewerk. es bietet orientierung und arbeitet mit
einem reichhaltigen fundus an umfragen und wissenschaftlichen
studien. auch vor Konfliktthemen scheuen die autoren nicht zu-
rück. das buch kann dazu beitragen, die oftmals aufgeheizten de-
batten über den islam zu versachlichen. beim mediendienst ist die
kostenfreie Pdf-Version unter www.mediendienst-integration.de
über die suchfunktion schnell zu finden.

Integrationslotsen in Emmerich am Rhein 
fünf mehrsprachige integrationslotsen erleichtern seit august
2019 geflüchteten das ankommen in emmerich am rhein un-

mittelbar nach der neuzuweisung. Weil sie vor einigen Jahren
ähnliche erfahrung gemacht haben, können sie in der durch un-
sicherheiten geprägten anfangszeit eine sehr wichtige rolle
spielen. die ersten erfahrungen sprechen dafür, dass die anbin-
dung der neuen familien an unterschiedliche angebote auf
diese Weise schneller gelingt. gleichzeitig freuen sich die lotsen,
etwas zurückgeben zu können.

Erfolgsfaktoren für gelingendes Einwanderungs-
management
Zuwanderung ist eine Herausforderung für den ländlichen
raum - aber auch eine große Chance. so der tenor beim oWl-
integrationskongress, der 2019 erstmals im Kreis Höxter statt-
fand. 380 geladene gäste aus ostwestfalen-lippe hatten sich
auf den Weg nach marienmünster gemacht. Viele teilnehmen-
den bewerteten die Vorträge als praxisnah, abwechslungsreich,
informativ und inhaltlich fundiert. eine umfassende dokumen-
tation bietet das Ki unter www.integration.kreis-hoexter.de als
kostenfreies Pdf zum download an.

Mitmachen beim Programm „Weltoffene Kommune“ 
Zeichen setzen für Zusammenhalt und Weltoffenheit, gegen
Populismus und fremdenfeindlichkeit: das modellprojekt von
PHineo und bertelsmann stiftung wurde am 5. november
2019 mit einer auftaktveranstaltung in Potsdam gestartet. im
rahmen des Projekts werden bis anfang 2022 bundesweit bis
zu 40 modellkommunen bei der zukunftsorientierten gestal-
tung und entwicklung hin zu Weltoffenheit und Vielfalt un-
terstützt. interessierte Kommunen können sich bei der
bertelsmann stiftung bewerben. Weitere informationen
sind unter www.bertelsmann-stiftung.de am besten über 
die suche mit dem schlagwort „Weltoffene Kommune“ zu fin-
den.

aktuelles aus dem Online-Portal integration des StGB nrW
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Für die unternehmen in nordrhein-westfalen hat der ausbau von flächendeckenden und
leistungsfähigen Mobil- und glasfasernetzen bei der Digitalisierung oberste Priorität

Von „Smart Cities“ zu „Smart NRW“

nter der Überschrift „smart City“ werden der-
zeit lösungen zu fast allen zentralen Zukunfts-

aufgaben diskutiert, denen wir uns heute in unse-
ren städten gegenübersehen. in einer smart City,
so die Verheißung auf eine bessere Zukunft, werden
endlich wirksame lösungen möglich - gegen ver-
stopfte straßen, für sauberere luft, ein besseres Kli-
ma und attraktive dienstleistungen. nebenbei soll
ein ganz neues miteinander in unseren nachbar-
schaften und städten entstehen. Ähnlich wie bei
der entwicklung des telefons soll eine smarte stadt
die basis sein, die wie das „smarte telefon“ unser
privates und berufliches leben neu organisiert und
steuert.
eine smart City wird meist als eine intelligente, inte-
grierte und vernetzte stadt beschrieben1. in intelli-
genten städten wird die moderne digitaltechnik 
genutzt, um bestehende Prozesse besser zu organi-
sieren und zu steuern. aufbauend auf einem leis-
tungsfähigen mobil- und glasfasernetz können etwa
in integrierten Planungsprozessen gesamtstädti-
sche entwicklungen ressortübergreifend und in Ko-
operation mit den bürgerinnen und bürgern sowie
der Wirtschaft geplant und durchgeführt werden. es
können zielgerichtet flächen für die ansiedlung von

unternehmen bereitgestellt und die technische und
soziale infrastruktur danach ausgerichtet werden. 
durch den einsatz der neuen Kommunikationstech-
nologien entstehen zuverlässige und sichere städti-
sche informationen, die zur grundlage für effiziente
dienstleistungen für die bürgerinnen und bürger, die
Wirtschaft und die Verwaltung werden. gleichzeitig
soll die Chance genutzt werden, die neuen angebote
stärker im dialog mit bürgerschaft und unterneh-
men und auf ihre bedürfnisse hin zu entwickeln.

Flächendeckender Netzausbau auch die nrW-
Wirtschaft setzt ihre Hoffnungen auf die entwick-
lung zur smart City, weniger als ein festgefügtes ide-
albild, vielmehr als leitmotiv bei anstehenden
maßnahmen für Politik und Verwaltung. auf dem
Weg zur smart City können die standards und infra-
strukturen entstehen, auf die viele unternehmen bei
ihren eigenen anforderungen im digitalen Wandel
angewiesen sind. 
die landesregierung in nordrhein-Westfalen setzt
mit ihrer digitalstrategie, den aktivitäten zum netz-
ausbau und der neuen 5 g-strategie hierfür einen
zentralen rahmen. dabei stellt sie richtigerweise
den ausbau von leistungsfähigen und flächende-
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ckenden mobil- und glasfasernetzen an den anfang.
nur wo solche netze entstehen und genutzt werden
können, werden smarte angebote für die Versor-
gung, etwa mit energie und Wasser, für Polizei, feu-
erwehr oder im gesundheitsbereich, entstehen und
auf akzeptanz bei den nutzerinnen und nutzern sto-
ßen. Vernetzte angebote, etwa für die innerstädti-
sche logistik, werden erst dann entstehen, wenn si-
chergestellt werden kann, dass nicht hinter der
nächsten Kurve ein funkloch droht.
beim netzausbau kommt dem land und den Kom-
munen eine wichtige Koordinationsaufgabe zu, um
weiße flecken - also unterversorgte gebiete - ebenso
zu erreichen, wie das entstehen eines flickentep-
pichs zu verhindern. sie können die Planungs- und
genehmigungsverfahren steuern und nehmen da-
mit einfluss auf die geschwindigkeit des infrastruk-
turausbaus. und nicht zuletzt können sie den rah-
men für einen störungsfreien, zuverlässigen und
hinsichtlich datenschutz und -sicherheit verlässli-
chen betrieb setzen.

Vernetzung über Stadt-
grenzen hinweg mit blick auf
nordrhein-Westfalen führt die
begrenzung auf „City“ aber auf
eine falsche fährte: der bezug
auf städte verkennt den eigent-
lichen anspruch der als smart
bezeichneten Konzepte. gerade
in nrW mit seinen zusammen-
gewachsenen städten an rhein
und ruhr, aber auch seinen
hochverdichteten räumen in
den anderen landesteilen, wird
deutlich, dass intelligente und
integrierte Konzepte nicht an
stadt- oder gemeindegrenzen
haltmachen.
im arbeitsalltag von menschen
und unternehmern spielen die
kommunalen grenzen kaum ei-
ne rolle. Viele menschen pen-
deln täglich, teils ohne wahrzu-

nehmen, welche gemeindegrenzen sie gerade über-
schreiten. gleiches trifft auf unternehmen und deren
logistische Prozesse zu. und selbstverständlich erwar-
ten bürgerinnen und bürger wie unternehmerinnen
und unternehmer, dass smarte angebote von solchen
grenzen unberührt funktionieren.
um in einem zusammenwachsenden raum nicht
neue grenzen zu schaffen, sollten smarte angebote
in nordrhein-Westfalen von anfang raumübergrei-
fend angelegt sein. das leitbild der smart City for-
dert nicht nur die Vernetzung am standort, sondern
auch zwischen den standorten. 

Ziel digitale Verwaltungaus sicht der unterneh-
men bleibt eine unkomplizierte digitale Verwaltung
ein stetes Wunschbild. auch wenn lösungen, wie sie
etwa in estland vorgelebt werden, in der realität ei-
nes föderativen flächenstaates deutlich höhere an-
forderungen an die umsetzung stellen, sollte der
Weg, den das e-government- und das online-Zu-
gangsgesetz aufzeigen, nun zügig in diese richtung
beschritten werden. 
die suche nach intelligenten lösungen sollte zudem
dafür genutzt werden, das analoge Handeln zu hin-
terfragen: muss ein bestimmter Vorgang eine digi-
tale Zukunft haben und wenn ja, wie kann er verein-
facht werden, um digitale effekte nicht bloß als
abbild analoger Vergangenheit umzusetzen? grund-
gedanken hierzu finden sich in dem Praxisleitfaden
„digitale Zusammenarbeit von Wirtschaft und Ver-
waltung“, den iHK nrW entwickelt hat. ganz prak-
tisch engagieren wir uns als iHKs in nrW daher stark
beim auf- und ausbau des Wirtschafts-service-Por-
tals des landes nrW, um ein übergreifendes, digita-
les angebot für die unternehmensbezogenen Ver-
waltungsdienstleistungen zu schaffen.
in nordrhein-Westfalen haben sich viele Kommunen
auf den Weg in eine smarte Zukunft gemacht. in der
initiative des landes zu den digitalen modellkom-
munen aachen, gelsenkirchen, Paderborn, soest
und Wuppertal werden modellprojekte entwickelt
und vorangetrieben. daneben sind in vielen Kommu-
nen smart City-Prozesse entstanden, bei denen sich
auch die iHKs in nrW einbringen - von der innovati-
on City bottrop bis zur smartCity Cologne oder der
überregional angelegten smart urban area ruhr.
Viele dieser smarten stadt- und regionalentwick-
lungsprozesse in nordrhein-Westfalen nehmen der-
zeit fahrt auf. nun gilt es darauf hinzuwirken, dass
aus der Vielzahl an aktivitäten ein „smartes nrW“
als Vorbild für andere bundesländer und stadtregio-
nen weltweit entstehen kann. ◼Überlegungen zur künftigen Gestaltung 

 digitaler Verwaltungsanwendungen

Digitale Zusammen-
arbeit von Wirtschaft 
und Verwaltung

Wirtschafts-service-Portal
des landes nrW: 
www.gewerbe.nrw 

Der IHK-Praxisleitfaden
„Digitale Zusammenarbeit
von Wirtschaft und
Verwaltung“ kann unter
www.ihk-nrw.de /
Aktuelles / Publikationen
heruntergeladen werden

Unternehmen
sind auf
leistungsfähige
und flächen-
deckende
Glasfaser- und
Mobilfunknetze
angewiesen
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kommunale unternehmen bringen energie, wasser, abfall, Mobilität und neue
digitale Dienste ganzheitlich zusammen und ebnen damit den weg in eine smart
city-Zukunft 

Stadtwerke als zentrale Akteure in 
der Smart City

ommunale unternehmen genießen hohes Ver-
trauen bei den bürgerinnen und bürgern. Zukünf-

tig werden sie daher eine wichtige schlüsselposition
auch bei der digitalisierung und intelligenten Vernet-
zung von öffentlichen leistungen einnehmen. auf der
basis ihrer kommunalen infrastrukturen können kom-
munale unternehmen in smart Cities zu zentralen sys-
temmanagern werden, indem sie die vielseitigen und
anspruchsvollen aufgaben der energie-, Wasser- und
abfallwirtschaft sowie neue mobilitätskonzepte und
digitale anwendungen ganzheitlich zusammenführen.
moderne daseinsvorsorge bedeutet heute mehr als
nur Wasser- und energieversorgung oder die entsor-
gung von abfall: moderne daseinsvorsorge ist zu-
gleich die steigerung von standortattraktivität und
Wettbewerbsfähigkeit des lebensraumes vor ort.
Über multimodale Verkehrskonzepte, urbane ener-
gielösungen und andere bürgerorientierte dienste
lassen kommunale unternehmen das Konzept
„smart City“ in großen städten, aber auch im ländli-
chen raum zur gelebten realität werden. 

Mit Smart Grids zur Energiewende aus ener-
giepolitischer sicht kommt der intelligenten steue-

rung von energie mit Hilfe sogenannter smart grids
eine wesentliche bedeutung zu, denn die energie-
wende findet im Verteilnetz statt. erzeugungs- und
verbrauchsseitig muss das netz für ein zunehmend
volatiles und dezentrales einspeise- und Konsumver-
halten gerüstet werden. insbesondere in smart Cities
müssen die unterschiedlichsten geschäftsmodelle
sowie die notwendigen mess-, Überwachungs- und
Kommunikationstechniken zu deren steuerung in
das Verteilnetz integriert werden.
smart grids werden so zum technischen rückgrat der
energiewende in städten und regionen. indem sie
erzeugungs-, speicher- sowie Verbrauchspunkte
kommunikativ miteinander vernetzen und intelli-
gent steuern, eröffnen sie flexibilitätsoptionen und
leisten so einen wichtigen beitrag zu netzsicherheit
und systemstabilität in smarten Quartieren und gan-
zen regionen. neben dem klassischen ausbau der
Verteilnetze ist deren umbau zu smart grids ein
wichtiges element für ein funktionsfähiges netz in
den smart Cities der Zukunft.
um zusätzlichen netzausbau in urbanen regionen
bestmöglich zu vermeiden, müssen aktivitäten zum
ausbau intelligenter Verteilnetze daher rechtlich
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und regulatorisch anerkannt werden. gleichzeitig
ist es wichtig, die systemverantwortung der Verteil-
netzbetreiber anzuerkennen und auszuweiten.
denn es sind die stadtwerke und kommunalen Ver-
teilnetzbetreiber, die die reibungslose integration
der verschiedenen digitalen anwendungen in die
kommunalen infrastrukturen sicherstellen und
Kommunen damit den Weg in eine smart City-Zu-
kunft ebnen.

Intelligente kommunale Mobilitätskonzepte
eine art dieser anwendungen sind aktivitäten im be-
reich der smarten und vernetzten mobilität. auch vor
dem Hintergrund der stetigen Veränderung und zu-
nehmenden digitalisierung unserer städtischen mo-
bilitätswelt gewinnt das intelligente Verteilnetz
mehr und mehr an bedeutung: denn auf ebene der
Verteilnetze wird die elektromobilität in unseren all-
tag integriert werden. auf ebene der Verteilnetze
werden zukünftig millionen von menschen gleichzei-
tig die ladeinfrastruktur in anspruch nehmen. das
smart grid der Zukunft erfasst und analysiert diese
ladevorgänge in echtzeit, so dass stromerzeugung
und -verbrauch effizient aufeinander abgestimmt
werden können.
ein großes Hemmnis stellt die aktuelle smart-meter-
gateway-generation dar, deren rollout zeitnah be-
ginnen soll. denn diese verfügt noch nicht über die
entsprechenden funktionen, um etwa intelligentes
laden anbieten zu können. für die Zukunft ist es da-
her wichtig, dass Zertifikationsverfahren deutlich
schneller werden und die abstimmung zwischen be-
hörden und Herstellern besser funktioniert, damit
stadtwerke und kommunale unternehmen die Ver-
kehrswende weiter vorantreiben können. schon jetzt
verknüpfen sie die vielfältigen mobilitätsangebote
vor ort - etwa den ÖPnV oder das bike-sharing - und
bieten bürgerinnen und bürgern damit ein intelligen-
tes gesamtkonzept. 

Kritische Infrastrukturen als ein zentrales element
der daseinsvorsorge sind energienetze aber auch zu
den kritischen infrastrukturen zu zählen. Zur integra-
tion und intelligenten Vernetzung einer stark wach-
senden anzahl von erzeugungs- und Verbrauchsan-
lagen in smart Cities sowie insbesondere zur
gewährleistung einer sicheren stromversorgung ist
die energiewirtschaft auf krisensichere, flächende-
ckende und hochverfügbare Kommunikationssyste-
me angewiesen.
Vor allem die langwellige 450-mHz-frequenz erfüllt
mit hohen reichweiten und einer guten durchdrin-
gung von gebäuden die anforderungen der energie-
wirtschaft an ein schwarzfallfestes und zuverlässiges
Kommunikationssystem. sie stellt ein für die energie-
wirtschaft unverzichtbares instrument dar, um weiter-
hin zu einer gelungenen energiewende und zur errei-
chung der Klimaziele beitragen zu können. das
450-mHz-frequenzband muss daher der energiewirt-
schaft für ihre anwendungen zur Verfügung gestellt
werden. 

Gleichwertige Lebensverhältnisse Kommunale
unternehmen errichten und betreiben zudem digi-
tale infrastrukturen. sie fokussieren sich dabei - im
gegensatz zu Wettbewerbern - bei der errichtung von
breitbandnetzen bereits seit vielen Jahren auf die
glasfasertechnologie. eine Vielzahl an kommunalen
unternehmen baut derzeit lora-netzwerke auf, um
beispielsweise kurzfristig die fernauslesung von
Zählpunkten zu realisieren und mittelfristig die basis
für künftige iot-Plattformen zu legen. 
damit bürgerinnen und bürger die Chancen der digi-
talen Welt in vollem umfang nutzen können und di-
gitale teilhabe in der stadt und auf dem land ermög-
licht wird, muss der Übergang vom Kupfer- zum
glasfasernetz sinnvoll und rechtssicher gestaltet
werden. beim ausbau digitaler infrastrukturen sollte
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der glasfaser als der „besten“ technologie daher ein
gesetzlicher Vorrang eingeräumt werden. 
neben leitungsgebundenen techniken wie der glas-
faser kann Kommunikationsinfrastruktur über funk-
techniken zur Verfügung gestellt werden. der neue
funkstandard 5g wird dabei zur steuerungstechno-
logie für die smart City werden - etwa für das ma-
nagement des Verkehrs und der energiewende. auch
beim bevorstehenden 5g-rollout können kommuna-
le unternehmen verschiedene rollen auf verschiede-
nen Wertschöpfungsebenen einnehmen - etwa bei
der standortsuche oder der anbindung der mobil-
funkstandorte mit glasfaser. 
gemeinsam mit dem bundesverband breitbandkom-
munikation e. V. (breKo) und weiteren spitzenver-
bänden setzt sich der Verband kommunaler unter-
nehmen (VKu) dafür ein, dass flächendeckendes 5g -
genauso wie glasfaser - teil gleichwertiger lebens-
verhältnisse wird und damit überall verfügbar sein
muss. das gesamtkonzept für den mobilfunkausbau
in deutschland muss die einzelnen schritte aufzei-
gen, mit denen eine flächendeckende Versorgung er-
reicht werden kann.

Regulatorischer Rahmendaten sind die grundla-
ge für die entwicklung aller digitalen dienstleistun-
gen, also smart services. auch kommunale unterneh-
men erheben verschiedenste messdaten durch
intelligente sensorik in der städtischen infrastruktur -
beispielsweise an ÖPnV-Haltestellen, straßenlaternen
und abfallbehältern. auch über das energienetz kön-
nen wichtige daten, etwa zum Verbrauchsverhalten
der bürgerinnen und bürger, gewonnen werden. diese
daten sind die Voraussetzung dafür, dass kommunale
unternehmen die energieversorgung und andere bür-
gernahe dienstleistungen optimal auf den bedarf ih-
rer Kunden abstimmen sowie energieflüsse noch effi-
zienter und klimaschonender steuern können. 
es ist daher entscheidend, dass die Hoheit über diese
wertvollen daten bei anwendungen und dienstleis-
tungen im bereich von smart Cities auch zukünftig
für kommunale unternehmen sichergestellt ist. dazu
muss der bestehende regulatorische rahmen zu da-
tenschutz und -verarbeitung um die anforderungen
unserer sich schnell verändernden systemlandschaf-
ten und stetig wandelnden digitalen Welt erweitert
werden. 
die meisten Kommunen und stadtwerke sind sich ei-
nig: das „system stadt“ und die kommunale infra-
struktur in deutschland müssen in richtung „smart
City“ weiterentwickelt werden. mit unterstützung
des VKu hat das beratungshaus bet die studie „Kom-
munale infrastruktur - aufbruch in eine smarte Zu-
kunft“ erarbeitet. sie soll allen entscheidern, die noch
zögern, starthilfe leisten, indem sie die wichtigsten
erfahrungen aus 35 Vorreiterprojekten der Kommu-
nalwirtschaft als Handlungsempfehlungen für die
Praxis zusammenfasst. ◼

Das Fraunhofer-Institut für industrielle automation 
(IOsb-Ina) entwickelt in der stadt lemgo modellhaft
intelligente und smarte lösungen für alltagsprobleme

Lemgo Digital als Modell
für moderne Mittelstädte

ie digitale transformation bietet städten, Krei-
sen und gemeinden Chancen auf dem Weg der

nachhaltigen entwicklung. dabei zielt sie auf res-
sourcenschonende, bedarfsgerechte lösungen der
zentralen Herausforderungen der stadtentwicklung
ab. doch wie geht man diese - grundsätzlich und
ganz konkret - an?
Weltweit beschäftigen sich bereits viele smart City-
Projekte mit den aufgaben der digitalen transforma-
tion. allerdings sind viele initiativen vor dem Hinter-
grund der urbanisierung stark auf die spezifischen
bedürfnisse und Herausforderungen von megastäd-
ten, metropolen und großstädten ausgerichtet.
doch auch kleine und mittelgroße städte müssen
sich mit dem Potenzial der digitalisierung und der
stetigen modernisierung der infrastruktur auseinan-
dersetzen, um von neuen, intelligenten und digita-
len lösungen zu profitieren. andernfalls droht ein
auseinanderdriften der attraktivität und lebensqua-
lität der kleineren und der großen städte. 
schon heute verbinden immer mehr menschen as-
pekte der lebensqualität mit der Verfügbarkeit di-
gital unterstützter mehrwertdienste. Kleine und
mittelgroße Kommunen hätten aufgrund der über-
schaubaren und flexiblen organisation das Potenzi-
al, hierbei eine führende rolle einzunehmen. oft
fehlt ihnen jedoch die kritische masse an qualifizier-
ten ressourcen in der stadtverwaltung und den ei-
genbetrieben, um sich zielführend und mit ausrei-
chender tiefe die notwendige Handlungs- und
entscheidungsfähigkeit für digitalisierungsvorha-
ben anzueignen.
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Das Projekt „Lemgo Digital“ die Herausforde-
rungen in mittelstädten weisen zwar einige Über-
einstimmungen mit denen in großstädten auf, bein-
halten aber zusätzlich völlig anders formulierte
Probleme. das fraunhofer-Projekt „lemgo digital“,
gefördert durch das ministerium für Wirtschaft, in-
novation, digitalisierung und energie in nrW, ist vor
diesem Hintergrund speziell auf diese bedürfnisse
ausgerichtet, wodurch ein signifikanter beitrag für
die Zukunftssicherung von mittelgroßen städten,
Kreisen und gemeinden geleistet werden kann.
die entwicklung der alten Hansestadt lemgo in den
vergangenen 18 monaten zeigt, wie mit zielführen-
der unterstützung schnelle erfolge erzielbar sind
und ist damit ein Vorbild für die zukunftsfähige mit-
telstadt. dies bescherte der stadt unter anderem ei-
nen Platz unter den toP 50 im smart-City-atlas 2019
des digitalverbandes bitkom ein1. lemgo gehört da-
mit zu den 50 städten in deutschland, die sich auf
den Weg zu einer „smart City“ sind.
lemgo digital richtet die aktivitäten exemplarisch
auf die alte Hansestadt lemgo, deren innenstadt zu
einem reallabor geformt wird. sowohl die Kommu-
nalverwaltung als auch die stadtgesellschaft sind
sehr interessiert an der entwicklung und umsetzung
neuer, digital unterstützter mehrwertdienste. 

Starker Partner an der Seite „die alte Hanse-
stadt lemgo blickt auf eine lange geschichte zurück
und hat dennoch den anspruch, modern und attrak-
tiv zu sein. die digitalisierung ist dabei ein wichtiges
element zur Zukunftssicherung. mit dem fraunhofer
iosb-ina an unserer seite und dem reallabor in lem-
go haben wir diese Herausforderung aktiv angenom-
men. Wir wollen die alte Hansestadt mit Hilfe der
digitalisierung noch lebenswerter und zukunftsfä-
higer aufstellen“, erklärt dr. reiner austermann, bür-
germeister der alten Hansestadt lemgo dazu. 
mehrwerte werden beispielsweise durch Projekte in
den Handlungsfeldern mobilität, Öffentlicher Perso-
nennahverkehr (ÖPnV), Parken und Verkehrssteue-
rung geschaffen. Weitere Projektbereiche sind die
digitalisierung in den bereichen einzelhandel, tech-
nische infrastruktur, umweltmonitoring und die an-

wendung des morgenstadt City index2. der index
zeigt Herausforderungen auf, vor denen städte ste-
hen, die sich um nachhaltigkeit und Zukunftsfähig-
keit bemühen.

Nachhaltige Mobilitätslösungen als Hanse-
stadt blickt lemgo - wie viele andere mittelstädte in
nrW - auf eine Jahrhunderte alte tradition zurück.
der historische stadtkern und die technische infra-
struktur in lemgo sind typisch für die topographie
vieler mittelstädte in deutschland. Kurz getaktete
straßenbahnen oder gar unterirdische Verkehrsmit-
tel sowie einen 24/7-betrieb findet man in solchen
städten nicht. beispielsweise bedient sich der ÖPnV
in lemgo eines stadtbus-Konzeptes, das einen regel-
betrieb mit bussen im stadtgebiet an Werktagen von
morgens bis abends und darüber hinaus den einsatz
von anrufsammeltaxis (ast) bietet. 
mit recht einfachen, digitalen lösungen - einer fahr-
gast-anwendung für smartphones sowie digitalen
info-displays - ist durch lemgo digital ein großer
Komfortgewinn für nutzerinnen und nutzer des
ÖPnV erreicht worden. Über eine implementierung
des fahrplans in den Kartendienst google maps ist
auch die umsetzbarkeit multi-modaler Verkehrsfüh-
rung in lemgo exemplarisch demonstriert worden.
den räumlichen und organisatorischen einschrän-
kungen dieses klassischen ÖPnV steht eine hohe
Pkw-Quote pro einwohnerin und einwohner gegen-
über. daraus resultieren spezifische Herausforderun-
gen an das Parkraummanagement und die organisa-
tion des Verkehrsflusses. die fußgängerzone der
historischen innenstadt lemgos wird durch einen
einbahnstraßenring räumlich eingefasst. die anzahl
der vorhandenen Parkplätze stellt in summe keinen
mangel dar, die belegung ist aber sehr ungleichmäßig
verteilt, da vor allem die zentrumsnahen seitenpark-
plätze hoch frequentiert werden.
in lemgo werden daher, je nach einsatzgebiet und
anforderung, unterschiedliche sensortypen einge-

setzt, um die aktuelle belegung
zu erfassen. auch hier profitieren
die am Projekt teilnehmenden
Kommunen vom herstellerneu-
tralen transfer und der partizipa-
tiven technologiegestaltung.

Intelligente Technologien
darüber hinaus wurden in lemgo
infrastruktur-technologien von
unternehmen umgesetzt und
zur reife gebracht. so wurden

1 bitcom smart-City-atlas, Quelle:
http://s.fhg.de/smartcitycharta 
2 smart City index, Quelle:
http://s.fhg.de/morgenstadtcityindex

Das Fraunhofer
IOSB-INA führte

mit einem
Spezialfahrzeug

Techniktests
und Verkehrs-

messungen
durch

Das Dashboard
von Lemgo Digital
hilft auch beim
Parkraum-
management
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Mehrwerte
werden bei-

spielsweise durch
Projekte in den
handlungsfeldern
Mobilität, ÖPnv,
Parken und ver-
kehrssteuerung
geschaffen 

zum beispiel lampenmasten der straßenbeleuch-
tung für sensorik unabhängig von der zentral ge-
schalteten stromversorgung ganztägig nutzbar ge-
macht. dies stellt die grundlage zur permanenten
aufnahme von sensordaten durch an den lampen-
masten installierte sensorik dar. 
Parallel hierzu wurde eine urbane datenplattform
entwickelt, mit der die gesammelten sensordaten
übermittelt, abgebildet und für mehrwertdienste be-
reitgestellt werden können. ein zusätzlich aufgebau-
tes iot-Kommunikationsnetz auf basis von loraWan
stellt die unterschiedlichen sensordaten in dieser ur-
banen datenplattform bereit. diese technologie wird
unter anderem auch für die Pilotierung der digitalen
Wärmemengenmesser der fernwärmeversorgung
der stadtwerke lemgo genutzt.
in mittelstädten konkurrieren der stationäre einzelhan-
del und die gastronomie nicht nur mit online-markt-
plätzen, sondern auch mit den zentralen einkaufsmög-
lichkeiten in der Peripherie und angrenzender
großstädte. die digitalisierung kann ein instrument
sein, um die innovations- und Zukunftsfähigkeit der
stadt zu erweitern. neben der stärkung der digital-
kompetenz der Händler und gastronomen werden in
lemgo verschiedene lösungen für die besucherfre-
quenzmessung eingesetzt, um sowohl die effekte von
Veranstaltungen, als auch von individuellen marke-
tingmaßnahmen wie rabattaktionen objektiv mess-
bar zu machen. 

Übertragbarkeit und Unterstützung die im re-
allabor lemgo digital entwickelten und erprobten
technologien und strategieinstrumente schaffen die
grundlage für die digitalisierungsstrategie in mittel-
städten. mit dieser werden andere Kommunen bei der
Projektierung, Pilotierung und umsetzung von Pro-
jekten unterstützt. die in lemgo umgesetzte urbane
datenplattform wird zusammen mit einer Cockpit-
lösung3 in Projekten als test-, schulungs- und Pilotie-
rungsplattform bereitgestellt. dies erlaubt einen
schnellen und unkomplizierten start in smart City-
Projekte und lässt sich auf weitere mittelstädte über-
tragen.
mit dem aufgebauten Wissen wurden bereits ver-
schiedene transferprojekte insbesondere in nrW be-
arbeitet oder gestartet. aktuelle referenzen sind die
städte bielefeld, detmold, gütersloh, bad salzuflen,
soest und Paderborn. daneben bestehen Kooperati-
onsvereinbarungen unter anderem zu Projekten im
bereich intelligenter Verkehrsflusssteuerung
der städte lage, minden, neuss, rheine sowie
der gemeinde Kalletal. 
dies unterstreicht den digitalen aufbruchs-
willen der Kommunen und die Passfähigkeit
der unterstützungsangebote von lemgo di-
gital. durch den herstellerneutralen transfer
und die partizipative technologiegestaltung entsteht
so eine interdisziplinäre, branchenübergreifende in-
novations- und austauschplattform. ◼

3 lemgo City Cockpit, Quelle:
http://s.fhg.de/citycockpit 

fraunhofer iosb-ina:
www.fraunhofer-lemgo.de 

lemgo digital:
www.lemgo-digital.de 

ur abschlussveranstaltung der imagekampagne „freiwillige feuerwehr.
für mich. für alle.“ hatte das innenministerium des landes nrW im no-

vember 2019 nach erkrath eingeladen. in seiner ansprache bedankte sich in-
nenminister Herbert reul bei allen beteiligten der Kampagne und stellte be-
sonders den erfolg seit dem start der Kampagne vor drei Jahren heraus. mit
dem offiziellen abschluss der Kampagne durch das land nrW werden die
Kernstücke wie die Homepage www.freiwillige-feuerwehr.nrw und die fa-
cebook-seite, aber auch die toolbox für die feuerwehren zur mitgliederge-
winnung durch den Verband der feuerwehren nrW übernommen. 

Freiwillige Feuerwehren gestärkt
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Mit dem einsatz autonomer e-busse, einem car sharing-angebot und
einem geplanten digitalen Fahrradverleihsystem leistet Monheim am
rhein einen beitrag für die Mobilität von morgen

Erste selbstfahrende Busflotte kurz 
vor dem Start

onheim am rhein ist eine mittlere kreisange-
hörige stadt mit 43.844 einwohnerinnen und

einwohnern in unmittelbarer nähe zu den rheinme-
tropolen Köln und düsseldorf. die stadt möchte den
digitalen Wandel in den kommenden Jahren aktiv ge-
stalten und hat sich in den vergangenen Jahren eine
Vorreiterrolle in deutschland in bezug auf smart City-
dienste erarbeitet.
Wichtigstes Ziel ist dabei nicht die schaffung von ein-
nahmequellen, sondern die Verbesserung der lebens-
qualität der bürgerinnen und bürger. gleichzeitig soll
die attraktivität der stadt als Wirtschaftsstandort und
Wohngebiet gesteigert werden. als grundlage für die
realisierung der smart City-dienste dient der weitere
ausbau der technischen infrastruktur zu einem mo-
dernen digitalen standort.

Autonomer Bus die mobilität im stadtgebiet soll
vorausschauend weiterentwickelt werden: autonom
und lokal emissionsfrei. Vor diesem Hintergrund wird
der einsatz von autonomen fahrzeugen im Öffentli-
chen Personennahverkehr (ÖPnV) forciert. Zu diesem
Zweck wurde eine europaweite ausschreibung zur be-
schaffung von derartigen fahrzeugen durchgeführt.
Hierbei wurde der anbieter easymile ausgewählt und

mit der lieferung von fahrzeugen beauftragt. Ziel ist
es, nach einem erfolgreichen testbetrieb den regelbe-
trieb aufzunehmen - vermutlich im februar 2020.
Parallel dazu werden das genehmigungsverfahren für
die strecke sowie die technische Prüfung zur Zulas-
sung der fahrzeuge in Kooperation mit dem tÜV
rheinland vorangetrieben. in unmittelbarer nähe der
strecke wird zudem eine garage mit lademöglichkei-
ten gebaut. der betrieb der flotte auf einer eigens ein-
gerichteten linie in der altstadt zur erweiterung des
ÖPnV-angebotes auf sae level 3, bei dem der fahrer

niels hauke ist 
Projektleiter „smart
City“ in der stadt
monheim am rhein

der autOr

M

In der Stadt Monheim
am Rhein werden

künftig fünf autonom
fahrende E-Busse die

Strecke zwischen
Busbahnhof und

Altstadt bedienen
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In Notfällen kann die Aufsichtsperson - der sogenannte
Operator - im Bus eingreifen
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das system nicht mehr dauerhaft überwachen muss,
ist nach eigenen erkenntnissen der Verwaltung welt-
weit einmalig.
im frühjahr 2019 wurde das erste fahrzeug im rah-
men einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorge-
stellt. die strecke ist gut zwei Kilometer lang und
schließt die monheimer altstadt an den ÖPnV an. sie
führt vom zentralen busbahnhof zum rhein und zu-
rück.

Digitales Fahrradverleihsystem im Zuge der di-
gitalisierung und der Wandlung von monheim am
rhein zu einer smart City und als teil der monheimer
smart City-strategie soll als zusätzlicher dienst mit
smart biking ein digitales fahrradverleihsystem im-
plementiert werden. es soll bürgerinnen und bürgern,
arbeitnehmerinnen und arbeitnehmern sowie gästen
der stadt gleichermaßen zur Verfügung stehen.
dieser dienst wird den ÖPnV sinnvoll für kürzere indi-
vidualstrecken ergänzen und damit bestandteil der
modernen multimodalen mobilitätsstrategie der
stadt monheim am rhein sein. die nutzerinnen und
nutzer des smart biking-systems sollen als eine um-
weltfreundliche alternative zum eigenen fahrzeug die
möglichkeit erhalten, ihren Weg von tür zu tür mit ver-
schiedenen Verkehrsmitteln zu planen und durchzu-
führen.
mit der einführung des smart bike-Verleihsystems
werden mehrere Ziele verfolgt:

•    die förderung des radverkehrs,
•    die förderung des fahrradfreundlichen Klimas in

der stadt monheim am rhein als mitglied der ar-
beitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreund-
licher städte, gemeinden und Kreise in nordrhein-
Westfalen e.V. (agfs) sowie 

•    die förderung der multimodalität sowie intermo-
dalität im Personenverkehr, um so die möglichkeit
zu schaffen, aus einer angebotsvielfalt das jeweils
beste Verkehrsmittel beziehungsweise die beste
Verkehrsmittelkombination zu wählen.

der dienst wird zunächst stationsgebunden aufge-
baut. es sind insgesamt 34 stationen geplant, davon
32 im gesamten stadtgebiet verteilt und zwei statio-
nen an den langenfelder s-bahnhöfen, mit zusammen
450 fahrrädern. im weiteren ausbau soll eine erweite-
rung auf das langenfelder. stadtgebiet möglich sein.
das fahrradverleihsystem muss sowohl mit der mon-
heim-Pass-Karte, als auch mit der monheim-Pass-app
unabhängig voneinander nutzbar sein. mit dem mon-
heim-Pass wird den bürgerinnen und bürgern ein offi-
zielles digitales medium zur nutzung verschiedener
services zur Verfügung gestellt.

Car Sharing seit dem 2. mai 2019 hat die stadt mon-
heim am rhein insgesamt elf stadtautos in Kooperati-
on mit der firma mikar gmbH & Co. Kg deggendorf in

betrieb genommen. den nutzerinnen und nutzern
stehen an den zunächst drei standorten neun elek-
trisch angetriebene renault Zoes und zwei renault
master mit Verbrennungsmotoren zur Verfügung. die
fahrzeuge dienen sowohl als städtische dienstfahr-
zeuge als auch als Car sharing-angebote für die mon-
heimer bürgerschaft.
bis zum 15. Juni 2019 gab es insgesamt 628 registrierte
nutzerinnen und nutzer, davon 132 städtische mitar-
beiterinnen und mitarbeiter. insgesamt wurden in den
ersten sieben Wochen 534 fahrten getätigt. sie teilen
sich in 60 Prozent Privatfahrten und 40 Prozent
dienstfahrten auf. insgesamt wurden mit den fahr-
zeugen bereits mehr als 45.000 Kilometer zurückge-
legt. aufgrund der guten nutzung durch die bürger-
schaft wird derzeit die einrichtung von weiteren
standorten im stadtgebiet geprüft. ◼

der städte- und gemeindebund nrW trauert um seinen langjährigen ers-
ten beigeordneten, dr. erich rehn. er verstarb am 15. dezember 2019 im al-
ter von 92 Jahren. dr. rehn, der am 2. Januar 1927 in frankfurt am main ge-
boren wurde, studierte von 1949 bis 1953 rechtswissenschaften an der
Philipps-universität marburg/lahn und promovierte anschließend zum
doktor der rechte. am 1. august 1959 wurde er referent des damaligen
nordrhein-Westfälischen städte- und gemeindebundes und in Personal-
union im Vorläuferverband des deutschen städte- und gemeindebundes.
1972 wurde er zum ersten beigeordneten beider Verbände gewählt und lei-
tete das dezernat für recht, Personal und organisation. 

dr. rehn begleitete den Zusammenschluss des deutschen städtebundes
und des deutschen gemeindetages zum deutschen städte- und gemein-
debund am 1. Januar 1973. dessen Hauptgeschäftsstelle wurde bis 1997 in
Personalunion mit der landesgeschäftsstelle des nordrhein-Westfälischen
städte- und gemeindebundes geführt. für sein herausragendes engage-
ment für das Wohl der bürgerinnen und bürger und die entwicklung der
selbstverwaltung, der demokratie und des rechtsstaates erhielt dr. rehn
das Verdienstkreuz am bande des Verdienstordens der bundesrepublik
deutschland. der städte- und gemeindebund nrW wird ihm stets ein eh-
rendes andenken bewahren.

dr. erich rehn verstorben

Für Monheims
Bürgerinnen und
Bürger stehen im
Rahmen des Car
Sharings mehrere
Stadtautos bereit
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kommunen, die die Mobilitätswende zum Zukunftsfaktor für ihre
entwicklung machen wollen, erhalten beim Zukunftsnetz Mobilität
nrw unterstützung 

Mit Mobilitätsmanagement zur
Verkehrswende 

ach der europawahl im mai 2019 und ange-
trieben durch die bewegung „fridays for fu-

ture“ sind die themen Klimaschutz und kommuna-
le mobilitätswende ganz oben auf der agenda
vieler städte, gemeinden und Kreise gerückt. auch
bei den bevorstehenden Kommunalwahlen im sep-
tember 2020 dürfte das thema eine wichtige rolle
spielen. 
grundvoraussetzung für die mobilitätswende ist
ein neues Verständnis von mobilität. notwendig ist
eine mobilität für menschen. es gilt, attraktive an-
gebote anzubieten, die zu einem nachhaltigen mo-
bilitätsverhalten einladen und mehr mobilität mit
weniger Kfz-Verkehr gewährleisten. 

Mobilitätsmanagement als Strategiedas vor
fünf Jahren ins leben gerufene Zukunftsnetz mobi-
lität nrW, dem inzwischen 188 mitgliedskommu-
nen angehören, setzt hier mit der strategie des mo-
bilitätsmanagements an. es nähert sich der lösung
von Problemen in den bereichen mobilität und Ver-

n kehr aus dem blickwinkel der individuell bestim-
menden faktoren des mobilitätsverhaltens. dazu
gehören die Verkehrsmittelwahl, die ursachen von
Verkehr und die räumliche Verteilung von Wohnen,
arbeit und Versorgung.
das kommunale mobilitätsmanagement bildet den
Handlungsrahmen, mit dem ein neues leitbild der
mobilität und neue Planungsroutinen für eine
nachhaltige mobilitätsentwicklung geschaffen
werden. Zentraler angebotsschwerpunkt der Koor-
dinierungsstellen im Zukunftsnetz mobilität nrW
ist die Prozessberatung vor ort zum aufbau eines
kommunalen mobilitätsmanagements. 
die mitgliedskommunen haben die aufgabe, das
neue Verständnis von mobilität dauerhaft im tägli-
chen Planen und Handeln der Verwaltung zu veran-
kern. die bemühungen dürfen dabei nicht vor Äm-
ter- und Zuständigkeitsgrenzen Halt machen.
maßnahmen aus den bereichen infrastruktur, Pla-
nungs- und baurecht, Verkehrssteuerung, Kommu-
nikation, mobilitätsberatung und service müssen

dennis Priester ist
referent mobili-
tätsmanagement
beim Verkehrsver-
bund rhein-sieg 

die autOren

Christoph Overs ist
stellv. leiter mobili-
tätsmanagement
beim Verkehrsver-
bund rhein-sieg 

Die Mobilstation in
Erftstadt wurde als

eine der ersten
Mobilstationen in

NRW in einem
einheitlichen Design

erstellt
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systematisch in einem nachhaltigen mobilitätskon-
zept zusammengeführt werden, das unter einbe-
ziehung der Kommunalpolitik und -verwaltung, der
Zivilgesellschaft und wichtiger interessenverbände
aufgestellt wird.
mobilitätsmanagement erfindet nicht unbedingt
alles neu, sondern verbindet auch vorhandenes,
aber bisher getrenntes Know-how. grundlage für
die Verankerung des mobilitätsmanagements sind
die empfehlungen der forschungsgesellschaft für
straßen- und Verkehrswesen (fgsV) zur anwen-
dung von mobilitätsmanagement von 2018.

Koordinierungsstellen als Ansprechpartner
Zum Jahreswechsel ist eine Änderung bei der trä-
gerschaft der Koordinierungsstellen wirksam ge-
worden. die Koordinierungsstelle rheinland und
gleichzeitig die geschäftsstelle des Zukunftsnetzes
mobilität nrW ist weiterhin beim Verkehrsverbund
rhein-sieg und die Koordinierungsstelle rhein-
ruhr behält ihren sitz beim Verkehrsverbund rhein-
ruhr. neuer träger der dritten Koordinierungsstelle
ist der Zweckverband nahverkehr Westfalen-lippe
mit standorten in Paderborn und münster.
die regionalen Koordinierungsstellen fördern den
erfahrungsaustausch, organisieren die Kooperation
zwischen Kommunen und vermitteln Know-how.
Kommunen tauschen sich in fachgruppen zu un-
terschiedlichen Handlungsschwerpunkten aus: 

•      stadt- und dorfentwicklung,
•      Kommunale mobilitätskonzepte,
•      Verkehrsplanung,
•      Vernetzte mobilität,
•      mobilitätsmanagement für Zielgruppen sowie
•      Wirtschaft und betriebe.

Mobilstationen als Verknüpfungspunkte Ein
wesentliches gestaltungselement im transformati-
onsprozess zu einer nachhaltigen mobilitätsentwick-
lung sind mobilstationen. sie sind das sichtbare Zei-
chen zur förderung der multimodalität. denn nur
attraktive verkehrsmittelübergreifende angebote la-
den die menschen ein, ihr Verkehrsverhalten nach-
haltig zu gestalten.
Je nach standorttyp - innerstädtisches Quartier,
großstädtischer Hauptbahnhof, bahnhof einer Klein-
stadt oder gewerbegebiet - können die aufgaben
und angebote von mobilstationen variieren. die sta-
tionen unterscheiden sich je nach anzahl der ver-
knüpften mobilitätsangebote in unterschiedliche
stationstypen.
neben der Verknüpfungsfunktion nehmen mobilsta-
tionen weitere aufgaben wahr. sie dienen zur sicher-
stellung von informationen und serviceangeboten -
sowohl analog und digital - und können bei einer at-
traktiven gestaltung zu einer aufwertung der umge-
bung führen und einen beitrag zur förderung der

nahmobilität leisten. durch die integration von zu-
sätzlichen angeboten - bäckerei, Kiosk oder frei zu-
gängliche gepäckschließfächer - werden sogar Ver-
sorgungsfunktionen übernommen. 

Umsetzung in der Praxis die errichtung einer mo-
bilstation ist ein mehrstufiger Prozess, der sich von
einem ersten Konzept über die formulierung konkre-
ter entwürfe bis zum operativen betrieb erstreckt.
damit sie aber flächendeckend entstehen und attrak-
tive angebote bieten, bedarf es eines kommunalen
und regionalen Planens und Handelns, das alle mo-
bilitätsangebote als teil eines kommunalen und re-
gionalen mobilitätskonzeptes betrachtet. 
ein kommunales mobilitätsmanagement schafft die
grundlage für die etablierung multimodaler mobili-
tätsangebote. Hierfür ist es notwendig, strukturelle
Voraussetzungen auf kommunaler ebene zu schaf-
fen. es gilt, das thema als Chefsache auf ebene des
Hauptverwaltungsbeamten zu etablieren und neue
verwaltungsinterne Planungsroutinen zu schaffen.  
Hier setzt das beratungsangebot des Zukunftsnetzes
mobilität nrW an. Zentraler baustein ist ein verwal-
tungsinterner Workshop, der das Ziel verfolgt, die er-
stellung eines kommunalen Konzeptes zur errich-
tung von mobilstationen vorzubereiten sowie die
fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit zu ini-
tiieren und zu verstetigen. 

Mobilstation als landesweite Marke in nord-
rhein-Westfalen arbeiten verschiedene städte, ge-
meinden und Kreise an der errichtung von mobilsta-
tionen oder haben diese bereits umgesetzt. aus
nutzersicht sollte anstelle von „insellösungen“ ein
landesweit einheitliches oder zumindest kompati-
bles system von mobilstationen gewährleistet sein,

Das Zukunftsnetz
Mobilität NRW will
ein flächendeckendes
Netz von
Mobilstationen im
Rheinland errichten
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in dem alle angebote einheitlich nutzbar und idea-
lerweise auch über ein landesweit oder zumindest
regional einheitliches design direkt zu erkennen sind.
die einheitliche marke „mobil.nrw“ fördert den Wie-
dererkennungswert und schafft aufmerksamkeit für
neue mobilitätsangebote.
mit dem Ziel, ein einheitliches, regionales netz an
mobilstationen zu schaffen, hat der nahverkehr
rheinland (nVr) 2017/2018 ein verbandweites gut-
achten für die einrichtung von mobilstationen er-
stellt. dazu wurden aus den über 9.600 Haltestellen
im nVr-gebiet in enger abstimmung mit den Kom-
munen 455 Haltestellen für eine vertiefende unter-
suchung als potenzielle mobilstation ausgewählt.
für jede potenzielle mobilstation wurde eine min-
destausstattung festgelegt, die durch zusätzliche la-
geabhängige ausstattungselemente ergänzt werden
sollte. besonderer Wert wurde dabei auf eine gute
Qualität sowie Quantität der ausstattung gelegt.
auch die sauberkeit und instandhaltung gehören zu
den anforderungen einer mobilstation.
der nahverkehr Westfalen-lippe (nWl) und Verkehrs-
verbund rhein-ruhr (Vrr) werden 2020 für ihrer räu-
me auch ein mobilstationskonzept erstellen.

Das Beispiel JOBWÄRTS die stadt bonn, der
rhein-sieg Kreis und die gesamte region stehen hin-
sichtlich mobilität und erreichbarkeit vor großen He-
rausforderungen. in den Verkehrsspitzenzeiten am
morgen und abend, zu denen die meisten Pendle-
rinnen und Pendler unterwegs sind, sind die belas-
tungen für menschen, umwelt und Verkehrsinfra-
struktur besonders groß. Hier setzt das betriebliche
mobilitätsmanagement und das Programm Job-
WÄrts– einfach.besser.pendeln. an. 
mit JobWÄrts haben die stadt bonn, der rhein-sieg-
Kreis und das Zukunftsnetz mobilität nrW gemein-
sam und über kommunale grenzen hinweg ein inno-
vatives mobilitätsprogramm für arbeitgeberinnen
und arbeitgeber entwickelt. im fokus stehen dabei die
Wege der mitarbeitenden zum arbeitsort. 
Ziel von JobWÄrts, das im rahmen der lead City-
förderung durch den bund unterstützt wird, ist eine
spürbare reduzierung der Verkehrsbelastung im
großraum bonn in den spitzenzeiten morgens und
abends. Kommunen, arbeitgeber, Verkehrsunterneh-
men, mobilitätsdienstleister und weitere Partner ar-
beiten eng zusammen, um innovative und attraktive
mobilitätsangebote zu entwickeln, die Pendlerinnen
und Pendler gezielt zur nutzung neuer Wege moti-
vieren und die alternativen zur fahrt mit dem priva-
ten Pkw stärken.
die teilnehmenden arbeitgeber erhalten eine maß-
geschneiderte mobilitätsanalyse für ihren standort
und die arbeitswege der mitarbeitenden. basierend
auf den analyseergebnissen wird für jeden betrieb
ein unternehmensspezifischer maßnahmenplan ent-
wickelt. durch verschiedene Kampagnen und mobili-
tätsangebote, wie testmöglichkeiten für fahrräder
und Pedelecs sowie den ÖPnV, sollen die arbeitneh-
merinnen und arbeitnehmer von der nutzung alter-
nativer Verkehrsmittel im berufsverkehr bewegt wer-
den. Hierzu gehören auch team-Challenges über eine
app, ein belohnungssystem für nachhaltiges Pendeln
sowie marketing- und Kommunikationsmaßnah-
men. ◼

Die Fahrradgarage
der Quartiers-
Mobilstation in
Wuppertal bietet
Platz für Fahrräder
und Pedelecs FO
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am Erftstädter
Bahnhof bietet
auch Gastronomie
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Zukunftsnetz mobilität nrW: 
www.zukunftsnetz-mobilitaet.nrw.de 

JobWÄrts - einfach.besser.pendeln.:
www.jobwaerts.bonn.de 
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bergisch gladbach hat in den vergangenen Jahren ihre gesamte
straßenbeleuchtung auf energiesparende und vernetzte leD-technik
umgestellt

Gesamte Stadt erstrahlt in 
neuem Licht

m Jahr 2006 steckte die led-technik noch in den
Kinderschuhen. sie war wenig ausgereift und

enorm teuer. als der stadtrat von bergisch glad-
bach in jenem Jahr die entscheidung traf, die ge-
samte straßenbeleuchtung mit annähernd 10.000
lichtpunkten vollständig zu erneuern, stellten led-
leuchten aus diesen gründen noch keine wirkliche
alternative zu konventionellen leuchtmitteln dar.
Ziel sollte es gleichwohl sein, eine möglichst rasche
amortisation der investition durch geringere War-
tungs- und energiekosten zu erreichen.
da ein großteil der alten straßenleuchten aus den
1950er- und 1960er-Jahren stammte, stand zudem
fest, dass sich „nebenbei“ auch die lichtqualität in
den straßen - und damit die lebensqualität der bür-
gerinnen und bürger - entscheidend verbessern
würde. am ende dauerte es genau zehn Jahre, bis
im sommer 2016 nach einer europaweiten aus-
schreibung der auftrag zur erneuerung und ener-
getischen sanierung der straßenbeleuchtung in
bergisch gladbach mit fördermitteln des bundes
erteilt werden konnte.
im nachhinein entpuppte sich diese lange Vorlauf-
zeit als glückliche fügung: die led-technik war in-
zwischen weiterentwickelt und finanziell wesent-
lich attraktiver geworden. so wurde es möglich,
bergisch gladbachs straßen ausschließlich mit led-
leuchten auszurüsten. gesteuert werden sie über
ein bidirektional funktionierendes telemanage-
mentsystem und eine funkbasierte schaltung, wo-
mit bereits jetzt eine energieeinsparung von bis zu
80 Prozent erreicht wird.

I Daten per WebOffice die stadt bergisch glad-
bach nutzt gerade im bereich der Verkehrstechnik
seit vielen Jahren verschiedene Weboffice-anwen-
dungen. so können für etwa die Hälfte aller signal-
anlagen der aktuelle signalplan in echtzeit als auch
alle zurückliegenden schaltungen sekundengenau
abgerufen werden. Verkehrsmengen werden spur-
genau gemessen und können, selbst für zurücklie-
gende Jahre, als excel-datei oder grafisch als tages-
ganglinie wiedergegeben werden.
alle Parkscheinautomaten sind per funk mit einer
Zentrale verbunden und senden bei störungen, ho-
hem füllstand der münzkassette oder ähnlichen er-
eignissen eine sms an den städtischen monteur,
der sofort reagieren und einnah-
meverluste vermeiden kann.
auch das Parkleitsystem im Zen-
trum kann via Weboffice aufge-
rufen und der auslastungsgrad
identifiziert werden. 
es lag nahe, auch bei der erneue-
rung der straßenbeleuchtung
auf digitale technik zu setzen,
um zum beispiel eine individu-
elle schaltung mit unterschied-
lichen dimm-Profilen umzuset-
zen, den energieverbrauch zu
messen oder fehlermeldungen
beim ausfall von leuchten zu er-
halten. die anforderungen dazu
wurden in die funktionsbe-
schreibung des telemanage-

martin hardt ist 
abteilungsleiter 
Verkehrsflächen 
bei der stadt 
bergisch gladbach
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Die Projektbeauftragten
Frank Jahnke und Andre
Michelis, Bürgermeister

Lutz Urbach sowie Belkaw-
Chef Klaus Henninger und
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mentsystems, das von der firma Philips/signify ge-
liefert wird, aufgenommen und zwischenzeitlich zu
einem großteil umgesetzt.

Zugriff via CityTouch das system Citytouch ist
weltweit im einsatz und wird für alle anwender
fortlaufend aktualisiert. die nutzer - in der regel
die kommunalen betreiber der straßenbeleuchtung
- können sich über internet mit nutzername und
Password für ihre stadt einloggen und haben so-
dann Zugriff auf die bestandsdaten einschließlich
der notwendigen georeferenzierung aller leuch-
ten. darüber hinaus besteht die möglichkeit,  so-
wohl für einzelne leuchten als auch für ganze stra-
ßenzüge oder definierte gruppen - etwa
vergleichbare Wohngebiete oder stadtteile - unter
anderem schaltzeiten, brenndauer der leuchtmit-
tel, anschlusswert oder zurückliegende ausfallzei-
ten abzurufen.
der energieverbrauch einer jeden leuchte wird
nicht - wie zumeist noch üblich - aus brenndauer
und anschlusswert berechnet, sondern tatsächlich
gemessen und stundengenau dargestellt. die ent-
sprechenden Werte dienen der stadt als nachweis
für die Verbrauchsabrechnung und sind für den be-
treiber ein sicherer indikator für ausfälle oder stö-
rungen. diese sollen durch das system zudem so-
fort erkannt und gemeldet werden, damit
insbesondere beim ausfall der beleuchtung eines
ganzen straßenzuges unverzüglich reagiert werden
kann, noch bevor die erste meldung aus der bürger-
schaft eingeht.

Individuelles Dimmen nachdem die errichtung
nahezu abgeschlossen ist, geht es für alle beteiligten
jetzt an das feintuning. für die städtische Verkehrs-
technik steht das individuelle dimmen an oberster
stelle. bislang erfolgt - mit ausnahme der leuchten

an fußgängerüberwegen - lediglich eine standard-
dimmung von 23 bis 5 uhr auf in der regel 70 Prozent
der anschlussleistung. doch selbst diese reduzie-
rung wird in der nacht noch als sehr hell empfunden,
so dass je nach funktion einer straße - Wohngebiet
oder Hauptverkehrsstraße - schon eine frühere oder
stärkere absenkung denkbar ist; auch in mehreren
stufen wäre dies problemlos möglich. 
Während die reduzierung in belebten innenstadt-
bereichen am Wochenende sicherlich erst später
einsetzen sollte, ist die volle lichtleistung morgens
an sonn- und feiertagen nicht so früh erforderlich
wie an Werktagen. da sich alle leuchten bestimm-
ten gruppen zuordnen lassen und die Programmie-
rung mit wenigen eingaben am Computer vom
schreibtisch aus erfolgen kann, lassen sich die oh-
nehin schon hohen energieeinsparungen mit gerin-
gem aufwand um weitere bis zu 20 Prozent 
reduzieren - ohne spürbare Komfort- oder sicher-
heitseinbußen.
für den städtischen Vertragspartner beziehungs-
weise dessen lieferanten des telemanagementsys-
tems verbleibt noch die aufgabe, die schaltzeiten
auf eine helligkeitsabhängige schaltung umzustel-
len. bisher ist lediglich die fest programmierte ein-
und ausschaltung in abhängigkeit von sonnenauf-
gang und -untergang möglich. da eine astrologische
uhr so programmiert werden muss, dass sich die
straßenbeleuchtung auch bei starker bewölkung
rechtzeitig einschaltet, kann die jährliche brenndau-
er durch eine helligkeitsabhängige schaltung leicht
noch einmal um etwa 100 stunden reduziert wer-
den.

Weiterer möglicher Mehrwert als weitere
denkbare mehrwertleistungen eines telemanage-
mentsystems werden häufig funktionen ange-
führt, die sich aus der Kombination tausendfach
vorhandener smartboxen in attraktiver lage über
dem Verkehrsraum in Verbindung mit einem strom-
anschluss aufdrängen: Videoüberwachungssyste-
me, W-lan-Hotspots, messeinrichtungen für luft-
schadstoffe, lärm- oder Verkehrsdaten könnten in
das bestehende system integriert werden. 
diese Zusatznutzen sind aktuell noch nicht oder
nicht mehr angedacht. so wurde bei einem Pilot-
projekt in bergisch gladbach bereits 2007 ein frei
zugängliches W-lan-netz implementiert und die
tatsächliche nutzung über mehrere Jahre gemes-
sen. das interesse war selbst zum damaligen Zeit-
punkt so gering, dass ein echter bedarf oder gar ein
wirtschaftlicher betrieb auszuschließen ist.
die beteiligung an der nächsten earth Hour aber
kann in bergisch gladbach auf Knopfdruck stattfin-
den. und wenn keine verkehrssicherheitsrelevan-
ten bedenken bestehen, könnte auch bürgerinnen
und bürgern in echtzeit geholfen werden, die sich
weniger licht wünschen. ◼

Die Straßenbeleuchtung
ist mit einem
Telemanagementsystem
ausgestattet, mit dem
Schaltzeiten und
Dimmwerte beeinflusst
sowie Meldungen über
defekte Leuchten
abgerufen werden
können

Der energie-
verbrauch 

jeder leuchte 
wird tatsächlich
gemessen und
stundengenau
dargestellt
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TÄDTE- UND GEMEINDERAT:Herr Schäfer, Herr Dr.
Schneider, was erwartet die NRW-Kommunen im

kommenden Jahr?

Roland Schäfer: mit den Kommunalwahlen am 13.
september haben wir ein megathema vor der brust,
das auf kommunaler ebene vieles überlagern wird. in
etlichen städten und gemeinden haben die Parteien
schon umgeschaltet in den Wahlkampfmodus. ich
hoffe sehr auf einen fairen demokratischen Wettbe-
werb, der hart in der sache geführt wird, aber auf
schläge unter die gürtellinie verzichtet. 

Sie machen sich Sorgen um die demokratische Kultur?

Dr. Bernd Jürgen Schneider: ich glaube, wir beide ma-
chen uns sorgen um die art und Weise, wie wir in
deutschland meinungsunterschiede austragen. dass
Kommunalpolitiker offen bedroht werden und in so-
zialen netzwerken gegen amtsträger gepöbelt wird,
gehört mittlerweile zum alltag, das ist die traurige
Wahrheit. aber daran dürfen wir uns niemals gewöh-
nen. Wir müssen uns mit aller Konsequenz dafür ein-
setzen, dass menschen wieder respektvoll miteinan-
der umgehen.

Roland Schäfer:das kann aber nicht bedeuten, dass
wir nur noch samthandschuhe tragen. im gegen-
teil: Wir brauchen eine neue Kultur des streitens, in
der wir uns offen und ehrlich die meinung sagen,
aber dabei mit klarem Verstand die argumente un-
seres gegenübers prüfen. Vielleicht sind es ja die
besseren.  

Wie lässt sich das erreichen? 

Roland Schäfer: da sehe ich bildungsträger, medien
aber auch die lokale ebene in der Pflicht. in den städ-
ten und gemeinden haben wir es mit demokratie in
reinform zu tun. die menschen stehen sich von an-
gesicht zu angesicht gegenüber und sind darauf an-
gewiesen, gemeinsame antworten für gemeinsame
Probleme zu finden. alle, die sich dieser mühevollen
aufgabe stellen und sich ehrenamtlich in der Kom-
munalpolitik engagieren, verdienen unseren dank
und unsere Hochachtung.

Dabei sind die Herausforderungen, die in den Räten
diskutiert werden, nicht kleiner geworden.

Dr. Bernd Jürgen Schneider:das ist wahr. man denke
nur an die intensiven diskussionen über die ausru-
fung des „Klimanotstands“. Jeder zweite rat in nrW
hat sich damit befasst. die Klimastreiks von „fridays
for future“ haben insoweit für eine Wiederbelebung
der demokratie gesorgt. das aber auch, weil zahlrei-
che bürgermeisterinnen und bürgermeister die Kin-
der und Jugendlichen ins rathaus eingeladen haben,
um mit ihnen zu besprechen, was es heißt, wenn man
vor ort Klimaschutz konkret machen und anpacken
will. 

Roland Schäfer: auch bei uns in bergkamen haben
wir intensiv über die ausrufung des Klimanotstands
diskutiert und ihn am ende beschlossen. ich war im-
mer skeptisch, weil ich zu der generation gehöre, die
noch ende der 1960er-Jahre gegen notstandsgesetze

Präsident Roland Schäfer
(rechts) und Haupt-
geschäftsführer Dr. Bernd
Schneider (links) stellten sich
den Fragen von STÄDTE- UND
GEMEINDERAT

nicht nur wegen der kommunalwahl im september verspricht 2020 ein Jahr 
des umbruchs zu werden. Im Doppel-Interview mit stÄDte- unD geMeInDerat
blicken Präsident bürgermeister roland schäfer und hauptgeschäftsführer 
Dr. bernd Jürgen schneider voraus.

„Wir brauchen
eine neue
Streitkultur“
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protestiert hat. letztlich war für mich wichtig, dass
die stadt auch in anderen bereichen handlungsfähig
bleibt, etwa dem Wohnungs- und straßenbau.

Was können Kommunen im Klimaschutz vorweisen? 

Roland Schäfer: eine ganze menge. Wenn man den
Kommunen im Klimaschutz überhaupt einen Vor-
wurf machen kann, dann den, dass sie ihr engage-
ment in der Öffentlichkeit nicht deutlich genug her-
vorgehoben haben. 

Dr. Bernd Jürgen Schneider: aktuell haben in nrW
schon 221 städte und gemeinden ein umfassendes
Klimaschutzkonzept aufgestellt. eine solche über-
greifende strategie ist ganz entscheidend: nur wenn
alle bereiche gut miteinander koordiniert sind, kann
Klimaschutz Wirkung entfalten. Zudem haben mehr
als 230 Kommunen schutzkonzepte für bestimmte
teilbereiche erarbeitet, etwa für energie, Verkehr
oder als Vorbeugemaßnahme gegen starkregen.
auch im städtebau spielt der Klimaschutz inzwi-
schen eine zentrale rolle. 

Wie soll die Stadt der Zukunft Ihrer Meinung nach aus-
sehen?

Roland Schäfer: eine gute stadtplanung hat den Kli-
maschutz und die anpassung an die unabwendbaren
folgen des Klimawandels gleichermaßen im blick.
das beginnt mit energieeffizientem bauen und setzt
sich fort mit städtebaulichen maßnahmen, die der
stadt helfen, in sommerlichen Hitzeperioden abzu-
kühlen, zum beispiel begrünten fassaden, Wasser-
flächen oder frischluftschneisen. auch ein guter
schutz gegen die folgen von starkregenereignissen
sollte eine wichtige rolle spielen. 

Dr. Bernd Jürgen Schneider: als hilfreich haben sich
dabei die sogenannten starkregengefahrenkarten er-
wiesen, in denen flächen ermittelt und gekennzeich-
net werden, die besonders gefährdet sind. mit dieser
grundlage kann die Kommune dann flächen schaf-
fen, die die Wasserfluten auffangen, wenn die Kana-
lisation überlastet ist. im alltag fällt es gar nicht auf,
wenn der bolzplatz einen halben meter tiefer liegt,
im notfall kann er dann als staubecken dienen. 

Wie weit kann ein solcher Überflutungsschutz im
Städtebau reichen? 

Dr. Bernd Jürgen Schneider: Wir stehen als Kommu-
nen in der Pflicht, uns im rahmen unserer möglich-
keiten so gut es geht dagegen zu wappnen. aber wir
sind dabei ganz entscheidend auf die unterstützung
der bürgerinnen und bürger angewiesen. der städte-
und gemeindebund nrW wirbt daher zum beispiel
dafür, im gespräch mit den Hauseigentümern die

Vorteile naturbelassener Vorgärten zu verdeutlichen.
im gegensatz zu einem schottergarten kann eine
Wiese mit Pflanzen und bäumen Wasser in der erde
speichern. andernfalls würde es sich am mauerwerk
stauen und im schlimmsten fall die substanz schädi-
gen. Vielen Hausbesitzern sind diese risiken gar nicht
bewusst. Überflutungs- und Klimaschutz sind daher
auch eine aufgabe für die Öffentlichkeitsarbeit. Je
mehr menschen wir überzeugen können, desto bes-
ser. 

Auch beim Verkehr stehen Kommunen vor gewaltigen
Veränderungen.

Roland Schäfer: die Verkehrswende ist für städte-
und gemeinden ein zentrales Handlungsfeld. sie
wird den Kommunen ein anderes gesicht geben,
denn wir werden den Verkehrsraum neu verteilen
müssen. es gilt die stadt so umzubauen, dass andere
Verkehrsträger eine attraktive alternative zum auto
darstellen. daran hängt eine ganze reihe von aufga-
ben, insbesondere der neubau von radwegen oder
ein verbessertes angebot für den ÖPnV. 

Dr. Bernd Jürgen Schneider:Wohlgemerkt: niemand
will das auto verteufeln. in den ländlichen regionen,
wo nur zweimal am tag der bus fährt, sind die men-
schen darauf angewiesen. aber für die innenstadt
und den ballungsraum lautet das Ziel: weniger mo-
torisierter individualverkehr, mehr anteile für ÖPnV,
fuß- und fahrradverkehr. gelingen kann dieser Wan-
del nur, wenn bund und land mitziehen und den um-
bau entschlossen finanzieren. 

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat in Aussicht ge-
stellt, Kommunen von Altschulden zu befreien. Halten
Sie einen Durchbruch für möglich?
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der stgb nrW hat mit dem arbeitskreis
städtebau einen leitfaden erarbeitet,
der die Vorteile naturnaher Vorgärten
und möglichkeiten zum umgang mit
schottergärten aufzeigt. das Papier
gibt Handlungsempfehlungen und
stellt die aktuelle rechtslage dar. Zur
bürgernahen aufklärung und beratung
können Kommunen einen flyer ver-
wenden, der kostenfrei zum download
zur Verfügung steht und individuell an-
gepasst werden kann. städte und ge-
meinden haben so etwa die möglich-
keit, auf eigene beratungsangebote
und ansprechpartner zu verweisen. das
material ist auf www.kommunen.nrw
im bereich informationen / bücher und
broschüren zu finden. 
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Roland Schäfer: dass der bund einen teil der alt-
schulden übernehmen will, klingt erstmal gut. ins-
besondere in nrW gibt es städte, die alle sparpo-
tenziale ausgereizt haben und sich ohne Hilfe von
bund und land nicht aus der schuldenfalle befreien
können. aber es wird nicht ganz einfach sein, eine
bundesweite lösung hinzubekommen, fürchte ich.
nehmen wir zum beispiel das land Hessen. in ei-
nem großen Kraftakt hat es bereits 2018 eigenstän-
dig seine Kommunen entschuldet und wird sich
schwer damit tun, ein entschuldungsprogramm
mitzutragen, von dem nur andere profitieren. mein
optimismus hält sich deswegen ehrlich gesagt in
grenzen. 

Dr. Bernd Jürgen Schneider: mitentscheidend ist in
meinen augen, dass es auch lösungen für die struk-
turelle unterfinanzierung der Kommunen gibt. Wenn
der bund weiterhin fröhlich Wohltaten beschließt,
die finanzierung aber städten und gemeinden über-
lässt, fangen wir in wenigen Jahren wieder von vorne
an. der bund handelt da wie so oft widersprüchlich:
Während er eine lösung der altschuldenproblematik
in aussicht stellt, bürdet er Kommunen zeitgleich
neue lasten auf, im vergangenen Jahr etwa durch das
angehörigen-entlastungsgesetz oder die ersten an-
sätze für einen rechtsanspruch auf ganztag in der
grundschule. das ist völlig absurd. 

Den von der Großen Koalition geplanten Rechtsan-
spruch auf Ganztagsbetreuung im Primarbereich be-
werten Sie demnach kritisch. Wollen die Städte und
Gemeinden ihn etwa verhindern? 

Roland Schäfer: nein, keineswegs. gesellschaftspoli-
tisch ist eine gute ganztagsbetreuung in der grund-
schule ein wichtiges Ziel. Viele familien wünschen
sich das. aber wir dürfen so etwas nicht übers Knie
brechen. der bund will mit dem ganztag etwas ge-
setzlich verordnen, was sich derzeit gar nicht realisie-
ren lässt. 

Dr. Bernd Jürgen Schneider: Wir haben aktuell weder
das Personal noch die räumlichkeiten und flächen,
um eine ganztagsbetreuung anbieten zu können.
Überdies könnten Kommunen eine solche zusätzli-
che leistung gar nicht finanzieren. die zwei milliar-
den euro, die die bundesregierung zurückgestellt hat,
decken den bedarf nicht annähernd. das deutsche
Jugendinstitut hat berechnet, dass der umbau 7,5
milliarden euro kosten würde. Hinzu kämen 4,5 mil-
liarden euro an betriebskosten - und zwar jährlich.
der städte- und gemeindebund nrW fordert daher
von bund und land, in abstimmung mit den Kom-
munen zunächst einmal konkrete und solide finan-
zierte Konzepte vorzulegen. ich kann doch nicht et-
was versprechen, von dem ich genau weiß, dass ich
es nicht einhalten kann. gegen wen sich der frust der

enttäuschten eltern richten würde, liegt auf der
Hand.

Herr Schäfer, wenn Sie erlauben, werden wir zum Ab-
schluss unseres Gespräches etwas persönlicher. Im
Sommer haben Sie angekündigt, bei der Kommunal-
wahl nicht mehr kandidieren zu wollen. Wie geht es
Ihnen damit?

Roland Schäfer: der entschluss ist mir nicht leichtge-
fallen, das können sie mir glauben. aber nach zehn
Jahren als stadtdirektor der stadt bergkamen und
mehr als 20 Jahren als direkt gewählter hauptamtli-
cher bürgermeister ist es nun Zeit, den Weg für eine
jüngere generation freizumachen. ich war immer mit
Herzblut bei der sache, sowohl als bürgermeister der
stadt bergkamen als auch im einsatz für den städte-
und gemeindebund in nrW und auf bundesebene.
nun aber freue ich mich, endlich ein paar dinge an-
gehen zu können, für die bislang recht wenig Platz in
meinem leben war. Zeit zu haben für freunde, fami-
lie, sport, lesen oder kreative betätigung, das ist auch
ein geschenk.

[Das Interview führte Philipp Stempel]

Ich war 
immer 

mit herzblut bei
der sache

DAS WÄRE DEIN LEBEN OHNE PRESSEFREIHEIT.

DAS INTERNET

22828 28 S28 SE28 SEI28 SEIT28 SEITE28 SEITEN28 SEITEN.
HAT NUR NOCH

WWW.REPORTER-OHNE-GRENZEN.DE/SPENDEN



BüCher

36 stÄdte- und gemeinderat �-2/2020 

Kulturelle Bildung durch Künstlerinnen
und Künstler in der Schule
Eine empirische Untersuchung zu den künstlerischen Angeboten im offe-
nen Ganztagsbereich von Grundschulen (Pädagogik: Perspektiven und
Theorien, hg. v. Johannes Bilstein, Bd. 31); Autor: Frank Jebe, 242 Seiten
mit zahlreichen farbigen Abbildungen, ISBN 978-3-7455-1069-0; 24,50
Euro, ATHENA-Verlag

der ausbau von ganztagsschulen hat mit dem start des „inves-
titionsprogramms Zukunft, bildung und betreuung (iZbb)“ im
Jahr 2003 nicht an bedeutung verloren. Viele künstlerische an-
gebote haben seitdem einzug in die schule gehalten. Hierbei tref-
fen zwei systeme aufeinander, die mitunter unterschiedlichen
logiken folgen. die Kunst entzieht sich häufig der Vermittlung
und lässt sich ungern instrumentalisieren. das lässt sich durch-
aus schwer mit den Vermittlungsinteressen der schule vereinba-
ren. ausgehend von der Überlegung, dass ihre institutionellen
regeln wirkmächtig sind und der damit einhergehende anpas-
sungszwang groß ist, schwingt immer auch die frage mit, ob und
inwiefern sich die Kunst hier anpassen muss und kann. Zentrales
anliegen dieser Publikation ist daher, die künstlerischen ange-
bote im offenen ganztagsbereich von grundschulen empirisch
zu untersuchen. inwiefern können Künstlerinnen und Künstler
ihre angebote im sinne der freien Künste in der schule durchfüh-
ren? Wie entwickeln sie ihre angebote und welche erwartungen
erfüllen sie im Hinblick auf kultur- und bildungspolitische dis-
kurse? so bildet eine umfrage unter Künstlerinnen und Künstlern
zu den arbeitsbedingungen, zur künstlerischen Herangehens-
weise und zur implementierung der angebote in die schule den
Kern dieser Publikation. die sich daraus ergebenden denkansätze
eignen sich gleichsam für Kulturvermittelnde und Kunstschaf-
fende, die eine entwicklung und förderung von künstlerischen
angeboten in diesem bereich anstreben.
autoreninformation: frank Jebe ist erziehungswissenschaftler
und hat an der Kunstakademie düsseldorf promoviert. im rat für
kulturelle bildung befasst er sich als wissenschaftlicher Projekt-
leiter mit den studien und denkschriften des expertenrats. als
freiberuflicher Projektmanager des Kulturamts düsseldorf war
er zuvor für kulturelle bildungsangebote in Kindertagesstätten,
schulen sowie Jugendfreizeiteinrichtungen verantwortlich.

az.: 42

Kommunalhaushaltsrecht 
nordrhein-Westfalen
Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nord-
rhein-Westfalen, herausgegeben von der Gemeindeprüfungsanstalt
Nordrhein-Westfalen (GPA NRW), Stand inkl. 14. Nachlieferung: No-
vember 2019; 996 Seiten, Loseblattausgabe (in 1 Ordner), 99,- Euro
inkl. MwSt. / versandkostenfrei bei Bestellung über den Onlineshop
(www.kommunalpraxis.de), Format 16,5 x 23,5 cm, ISBN 978-3-8293-
0729-1, Kommunal- und Schul-Verlag

in dem Praxiskommentar Kommunalhaushaltsrecht nordrhein-
Westfalen, herausgegeben von der gemeindeprüfungsanstalt

nordrhein-Westfalen (gPa nrW), wird das Kommunalhaushalts-
recht ausführlich, anschaulich, praxisnah und leicht verständlich
erläutert.
der Kommentar zur Kommunalhaushaltsverordnung nordrhein-
Westfalen (KomHVo nrW) stellt die regelungen sowohl im Kon-
text des Handelsgesetzbuches als auch der bisherigen gemein-
dehaushaltsverordnung und gemeindekassenverordnung dar.
die besonderheiten bei der erstmaligen bewertung des Vermö-
gens und der schulden für die eröffnungsbilanz werden ebenso
aufgezeigt wie die anforderungen an die Haushaltsplanung und
Haushaltswirtschaft, buchführung und bilanzierung sowie den
Jahresabschluss und gesamtabschluss. ebenso ist ein von der
gPa erarbeiteter Produktplan (muster) für die definition des
kommunalen Produkthaushaltes enthalten. in einem separaten
block sind die einschlägigen Paragrafen der gemeindeordnung
kommentiert.
die Praxiserfahrungen bei der umsetzung des nKf und deren
Weiterentwicklung in den nordrhein-westfälischen Kommunen
sowie in der gPa nrW sind in das Werk eingeflossen und bilden
somit eine sichere, solide arbeitsgrundlage für gemeinde-,
stadt- und Kreisverwaltungen, kommunale mandatsträger, kom-
munale unternehmen, rechnungsprüfungsämter, kommunale
aufsichtsbehörden, Wirtschaftsprüfer, Verwaltungsgerichte,
fachanwälte und den gesamten aus- und Weiterbildungsbe-
reich.
die autoren der gemeindehaushaltsverordnung nrW sind san-
dra rettler, lutz Kummer, sandra Heß, florian Kapp, sandra die-
bel, silke ehrbar-Wulfen, sandra Heß, bettina brennenstuhl und
michael rothermel. Kommentatoren der einschlägigen Paragra-
fen der gemeindeordnung nrW sind lars martin Klieve, Jörg sen-
newald und Werner Haßenkamp.

az.: 41

Praxis der Kommunal-Verwaltung
Landesausgabe Nordrhein-Westfalen, Ratgeber für die tägliche Arbeit
aller Kommunalpolitiker und der Bediensteten in Gemeinden, Städten
und Landkreisen (Loseblattsammlung inkl. 3 Online-Zugänge / auch
auf DVD-ROM erhältlich). Herausgegeben von: Jörg Bülow, Dr. Jürgen
Busse, Dr. Jürgen Dieter, Werner Haßenkamp, Prof. Dr. Hans-Günter,
Henneke, Dr. Klaus Klang, Prof. Dr. Hubert Meyer, Prof. Dr. Utz
Schliesky, Prof. Dr. Gunnar Schwarting, Prof. Dr. Christian O. Steger,
Hubert Stubenrauch, Prof. Dr. Wolf-Uwe Sponer, Johannes Winkel und
Uwe Zimmermann. KOMMUNAL- UND SCHUL-VERLAG, Wiesbaden, Te-
lefon 0611-88086-10, Telefax 0611-88086-77, www.kommunalpra-
xis.de, E-Mail: info@kommunalpraxis.de

die vorliegenden (nicht einzeln erhältlichen) lieferungen enthal-
ten:

569. nachlieferung | november 2019 | 84,90 euro

b 9a nW - Kommunalhaushaltsrecht nordrhein-Westfalen - Von
sandra rettler, dipl.-Verwaltungsbetriebswirtin (fH), dipl.-Kauf-
frau, lutz Kummer, dipl.-Verwaltungswirt (fH), dipl. betriebswirt
(fH), sandra Heß, Verwaltungsfachwirtin, Komm.- dipl. (VWa),
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florian Kapp, dipl.-Verwaltungswirt (fH), master of business ad-
ministration, sandra diebel, dipl.-Verwaltungswirtin (fH), dipl.-
betriebswirtin (fH), silke ehrbar-Wulfen, dipl.-Verwaltungswir-
tin (fH), dipl. betriebswirtin (fH), bettina brennenstuhl,
beigeordnete und Kämmerin der stadt schwerte, michael ro-
thermel, dezernent finanzmanagement der ruhr-universität bo-
chum: die Kommentierung des Kommunalhaushaltsrechts wird
aufgrund der neufassung der Kommunalhaushaltsverordnung
nrW (KomHVo nrW) neu geschrieben. die neukommentierung
erfolgt in zwei lieferungen. die zweite lieferung umfasst auch
die Überarbeitung der einschlägigen Paragrafen der go nrW (§§
75, 77, 83, 91, 101 bis 105).

b 21 - gewalt gegen beschäftigte des öffentlichen dienstes - la-
gebild und Prävention - Von andreas Kohl, m.a., europäisches
Zentrum für Kriminalprävention e. V. / fachhochschule für öf-
fentliche Verwaltung nrW, abt. münster, und Claudia Kaup,
m.a., fachhochschule für öffentliche Verwaltung nrW, abt.
münster / europäisches Zentrum für Kriminalprävention e. V.:
die vorliegende darstellung will einen beitrag dazu leisten, ein
bewusstsein in den Kommunalverwaltungen zu schaffen, um auf
dieser basis Präventionsprojekte in gang zu setzen, um gegen
gewalt gegen beschäftigte im öffentlichen dienst sinnvoll vor-
gehen zu können.

K 2a - allgemeines gewerberecht / gewerbeordnung - begründet
von dr. e. Hoffmann, ministerialrat, fortgeführt von Josef Walter,
abteilungsdirektor a. d., weiter fortgeführt von dr. renate Köh-
ler-rott, Vorsitzende richterin am Verwaltungsgericht münchen,
neu bearbeitet von Christian Hahn, regierungsdirektor, referent
in der bayerischen staatskanzlei, vormals referent für gewerbe-
recht im bayerischen staatsministerium für Wirtschaft und me-
dien, energie und technologie, und von oberregierungsrat dr. Pe-
ter Kuhlmann, referent für gewerberecht im bayerischen
staatsministerium für Wirtschaft und medien, energie und tech-
nologie: die Änderungen der gewerbeordnung beinhalten diese
lieferung, vor allem zur regulierung des Prostitutionsgewerbes,
zur Änderung bewachungsrechtlicher Vorschriften, zur anpas-

sung der Vorschriften über Versicherungsvermittler und -berater,
zur einführung einer berufszulassungsregelung für gewerbliche
immobilienmakler und Wohnimmobilienverwalter.

570. nachlieferung | november/dezember 2019 | 84,90 euro

d 1b - Vergaberecht (Vob, Vol, Vof und rPW, sektVo, VsVgV, VgV
und gWb) - Von Johannes-ulrich Pöhlker, ltd. Verwaltungsdirektor,
referent beim Hessischen städte- und gemeindebund, dr. lrene
lausen, ministerialrätin, referatsleiterin beim Hessischen ministe-
rium für Wirtschaft, energie, Verkehr und landesentwicklung, und
Hans-Peter müller, dipl. Verwaltungswirt im bundesministerium
für Wirtschaft und energie: Zum 18.04.2016 sind die für die durch-
führung der europaweiten ausschreibungsverfahren bestehenden
eu-Vergaberichtlinien über die öffentliche auftragsvergabe, über
die Vergabe von aufträgen in den bereichen Wasser-, energie- und
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste (sektoren) und über die
Vergabe von Konzessionen in innerstaatliches recht umgesetzt
worden. die einzelheiten des Vergabeverfahrens werden in der Ver-
gabeordnung (VgV), welche auch den bisherigen abschnitt 2 der
Vol/a und die regelungen der Vof beinhalten, der sektorenver-
ordnung (sektVo), der Verordnung über die Vergabe in den berei-
chen Verteidigung und sicherheit (VsVgV) und der Konzessionsver-
gabeverordnung (KonzVgV) geregelt. Weiter gelten zurzeit für das
innerstaatliche ausschreibungsverfahren die Vob/a (abschnitt 1)
und die Vol/a (abschnitt 1). diese lieferung besteht aus den dazu
entsprechenden texten. die Kommentierungen werden sukzessive
an die neue rechtslage angepasst.

K 4a - umweltverträglichkeitsprüfung (uVP) - Von dr. Wolfgang
sinner, Vors. richter am bayerischen Verwaltungsgericht münchen,
Prof dr. ulrich m. gassner, mag. rer. publ., m. Jur. (oxon.), Professor
für Öffentliches recht mit schwerpunkt europäisches und nationa-
les umweltrecht an der universität augsburg (bis dezember 2014),
dr. Joachim Hartlik, inhaber des büros für umweltprüfungen und
Qualitätsmanagement lehrte, sowie dr. Juliane albrecht, wissen-
schaftliche mitarbeiterin am leibnitz-institut für ökologische
raumentwicklung in dresden.

Träger des Friedensnobelpreises

© Fathema Murtaza
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ln i. (recht der umweltverträglichkeitsprüfung für Projekte), 1. teil,
wurden erl. 7 (das "gesetz zur modernisierung des rechts der um-
weltverträglichkeitsprüfung" - uVP-modg) sowie in ii. (recht der
umweltverträglichkeitsprüfung für Pläne und Programme - strate-
gische umweltprüfung), 1. teil, die erl. 2.4 (die strategische umwelt-
prüfung im uVPg) neu aufgenommen. im anhang sind die abge-
druckten gesetze so bezeichnet, dass sie für die anwender leichter
zu finden sind, und im Übrigen auf den aktuellen stand gebracht.
mit dieser lieferung erhalten sie die anhänge bis inklusive 1.9.3.

571. nachlieferung | dezember 2019 | 84,90 euro

b 9a nW - Kommunalhaushaltsrecht nordrhein-Westfalen - Von
sandra rettler, dipl.-Verwaltungsbetriebswirtin (fH), dipl.-Kauf-
frau, lutz Kummer, dipl.-Verwaltungswirt (fH), dipl.-betriebswirt
(fH), sandra Heß, Verwaltungsfachwirtin, Komm.-dipl. (VWa), flo-
rian Kapp, dipl.-Verwaltungswirt (fH), master of business admi-
nistration, sandra diebel, dipl.-Verwaltungswirtin (fH), dipl.-be-
triebswirtin (fH), silke ehrbar-Wulfen, dipl.-Verwaltungswirtin
(fH), dipl.-betriebswirtin (fH), bettina brennenstuhl, beigeordnete
und Kämmerin der stadt schwerte, michael rothermel, dezernent
finanzmanagement der ruhr-universität bochum: die Kommen-
tierung des Kommunalhaushaltsrechts wird aufgrund der neufas-
sung der Kommunalhaushaltsverordnung nrW (KomHVo nrW)
neu geschrieben. die neukommentierung erfolgt in zwei lieferun-
gen. diese lieferung umfasst die Überarbeitung der einschlägigen
Paragrafen der go nrW (§§ 75, 77, 83, 91, 101 bis 105) und das stich-
wortverzeichnis.

C 22 nW - gesetzliche bestimmungen über die Versorgungskassen
in nordrhein-Westfalen und deren satzungsrecht - Von Joanna ba-
ron-steinberg, Justiziarin beim Kommunalen dienstleistungszen-
trum Personal und Versorgung in Wiesbaden/Kommunalbeamten-
Versorgungskasse nassau: der beitrag wurde auf den aktuellen
stand gebracht.

d 5 - bundeswaldgesetz - Von dr. jur. Klaus thomas: die Kommen-
tierung wurde aktualisiert.

l 1a - das namensrecht - begründet von dipl.-Verwaltungswirt
Hans Peter Heinen, zunächst fortgeführt von dipl.-Komm. dipl.-
Verwaltungswirtin martina suhr, zuletzt fortgeführt von Prof. dr.
gerald g. sander, m.a., mag. rer. publ., Professor an der Hochschule
für öffentliche Verwaltung und finanzen ludwigsburg: der beitrag
zum namensrecht wird mit einem neuen autor in die PraXis der
KommunalVerWaltung wieder aufgenommen.

az. 13.0.1.002/001

Gesetzessammlung für die
kommunale Vollstreckungspraxis
Herausgegeben vom Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.
V. - Schriftleitung: Hans-Jürgen Glotzbach. 30. Ergänzungslieferung,
Stand September 2019, 342 Seiten, 86,90 Euro. Loseblattausgabe:
Grundwerk 3.080 Seiten, in zwei Ordnern, 99 Euro bei Fortsetzungs-
bezug, zzgl. Ergänzungslieferungen (259 Euro bei Einzelbezug). Digi-

talausgabe: Lizenz für 1 – 3 Nutzer im Jahresabonnement 169,- Euro
(inkl. Updates), weitere Preise (Kombination Print+Digital, Mehrfach-
lizenzen) auf Anfrage. ISBN 978-3-7922-0139-8 (Loseblatt), ISBN 978-
3-7922-0094-0 (Digital), Verlag W. Reckinger, Siegburg

mit der 30. ergänzungslieferung (stand september 2019) werden
insbesondere die Verwaltungsvollstreckungsgesetze der länder
bayern, berlin, brandenburg, Hessen, mecklenburg-Vorpommern,
niedersachsen, nordrhein-Westfalen, saarland und schleswig-Hol-
stein aktualisiert.
des Weiteren werden die seit 1. Juli 2019 geltenden neuen Pfän-
dungsfreigrenzen nach § 850c abs. 1 und 2 satz 2 ZPo berücksich-
tigt, die im bundesgesetzblatt teil i nr. 12 vom 11. april 2019 veröf-
fentlicht wurden.
die neuen grenzen entsprechen der erhöhung des steuerlichen
grundfreibetrags nach § 32a abs. 1 satz 2 nr. 1 des einkommensteu-
ergesetzes.

az.: 41.11.1

Schulrecht im Schulsekretariat 
Schulrechtliche Fallbeispiele und Lösungen, Praxis-Leitfaden von
Jens-Reinhold Hubert, Stand 2019, 146 Seiten, kartoniert, Format
12,8 x 19,4 cm, ISBN 978-3-8293-1500-5, 29,90 Euro inkl. MwSt., ver-
sandkostenfrei bei Bestellung über den Onlineshop (www.kommu-
nalpraxis.de), Kommunal- und Schul-Verlag, Wiesbaden

die arbeit im schulsekretariat verlangt neben sachkundiger bü-
roorganisation ebenso soziale Kompetenzen und (verwaltungs-)
rechtliche Hintergründe.
der arbeitsplatz der assistenz des schulleiters ist in vielen Kommu-
nen und bei vielen trägern nicht genau definiert bzw. sieht der alltag
oft anders aus, als es die träger vorsehen. Ziel des buches ist daher die
förderung des Verständnisses der schulsekretär*innen für die recht-
lichen perspektiven und die reflexion ihres Handels. schulrechtliche
fallbeispiele führen an den umgang mit normen und rechtsbegriffen
heran, die schulisches Handeln und klassische sekretariatsarbeiten
neben und zusammen mit pädagogischen theorien und begriffen
prägen. im fokus stehen grundbegriffe und grundstrukturen der
klassischen Verwaltungsarbeit und des schulrechts, die das schul-
recht aller bundesländer prägen; soweit erforderlich werden aber
auch besonderheiten einzelner bundesländer erwähnt.
dipl. sozialwirt Jens-reinhold Hubert studierte rechtswissenschaf-
ten (schwerpunkt Jugendstrafrecht) und Wirtschaftswissenschaf-
ten an den universitäten in münchen, göttingen und Heidelberg.
er ist als dozent für schulrecht und rechtskunde für schulleiter*in-
nen, lehrer*innen und kommunal beschäftigte Verwaltungsmitar-
beiter*innen am studieninstitut Polis®-seminare tätig und leitet
dort die fortbildungsplattform schulsekretärinnen.de. er bildete
neben schulleitungen und lehrkräften bisher rund 5.000 schulver-
waltungsmitarbeiter*innen deutschlandweit aus, ist Prüfer für den
lehrgang zur „geprüften und zertifizierten fachkraft für schulrecht
im schulbüro“ und autor, bearbeiter und Herausgeber zahlreicher
Publikationen zum thema.

az.: 42
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europaaktive Kommunen und 
Zivilgesellschaft in nrW
der europaminister des landes nordrhein-Westfalen, dr. stephan
Holthoff-Pförtner, ruft zur teilnahme an den diesjährigen Wettbe-
werben „europaaktive Kommune“ und „europaaktive Zivilgesell-
schaft“ auf. Prämiert werden innovative und beispielgebende eu-
ropäische aktivitäten, die in nrW die Vielfalt und die Chancen
europas vermitteln. ein schwerpunkt liegt auf Projekten und ini-
tiativen, die menschen ansprechen, die bisher wenig bezug zu
europa haben. am Wettbewerb beteiligen können sich Kommunen,
Kommunalverbände, Vereine und zivilgesellschaftliche akteure aus
nrW. bewerbungen sind bis 9. mai 2020 möglich. infos gibt es unter
www.mbei.nrw/europaaktivekommunezivilgesellschaft .

Kroatische eu-ratspräsidentschaft vor
großen aufgaben
Kroatien hat am 1. Januar 2020 erstmals die eu-ratspräsidentschaft
übernommen. unter dem motto „ein europa, das sich entwickelt, ein
europa, das verbindet, ein europa, das schützt, und ein europa, das
einflussreich ist“ möchte sich das südosteuropäische land auf die be-
reiche Wachstum und beschäftigung einschließlich demografie, Ver-
kehr, energie und digitales, innere sicherheit, asyl, migration und
grenzschutz sowie auf die außendimension der eu konzentrieren.
nach dem eu-austritt großbritanniens ende Januar 2020 wird es zu-
dem verstärkt um die künftigen beziehungen zwischen der union
und dem Vereinigten Königreich sowie den mehrjährigen finanzrah-
men gehen. informationen zur eu-ratspräsidentschaft auch in deut-
scher sprache gibt es unter https://eu2020.hr/ .

Zwölf neue europaschulen in 
nordrhein-Westfalen
Zwölf neue schulen haben das Zertifikat „europaschule in nord-
rhein-Westfalen“ erhalten. damit ist die Zahl der europaschulen in
nrW auf 227 gestiegen - so viele wie in keinem anderen bundes-
land. unter den neu zertifizierten schulen sind die gemeinschafts-
grundschule fröndenberg, das erasmus-gymnasium grevenbroich,
das gymnasium Waldstraße Hattingen, das Wittekind-gymnasium
lübbecke und das archie-gymnasium soest. europaschulen zeich-
nen sich durch ein erweitertes fremdsprachenangebot und die ver-
tiefte Vermittlung europaorientierter Kenntnisse aus. durch aus-
tauschprogramme mit europäischen Partnern fördern sie die
interkulturellen Kompetenzen ihrer schülerinnen und schüler. das
Zertifikat wird den schulen jeweils für fünf Jahre verliehen.

Fünf Städte in endrunde um 
titel „Kulturhauptstadt europas 2025“
Chemnitz, Hannover, Hildesheim, magdeburg und nürnberg kön-
nen sich weiterhin Hoffnung auf den titel der europäischen Kultur-
hauptstadt im Jahr 2025 machen. Wie die Kulturstiftung der länder
am 12. dezember 2019 mitteilte, haben sie es im auswahlverfahren
in die zweite runde geschafft. ausgeschieden sind dagegen dres-

den, gera und Zittau. die erfolgreichen städte der ersten runde
haben nun bis zum sommer 2020 Zeit, ihr bewerbungsbuch zu
überarbeiten und auf 100 seiten zu konkretisieren. nach begehun-
gen der städte wird die Jury dann im Herbst 2020 eine titelstadt
auswählen. letzte europäische Kulturhauptstadt aus deutschland
war 2010 essen und das ruhrgebiet. ausgezeichnet wurden davor
auch schon Weimar im Jahr 1999 und West-berlin im Jahr 1988. 

Berlin im Jahr 2021 europäische 
Freiwilligenhauptstadt
berlin darf im Jahr 2021 den titel „europäische Hauptstadt des frei-
willigen engagements“ tragen. Wie das europäische freiwilligenzen-
trum „european Volunteer Centre“ bekanntgab,
setzte sich die deutsche Hauptstadt gegen die
zypriotische stadt strovolos durch. aktuell trägt
Padua in italien den titel „Volunteering Capital“.
in der Vergangenheit ging der titel bereits an bar-
celona, london, lissabon und Košice in der slo-
wakei. eine finanzielle unterstützung gibt es für
den titel zwar nicht, dafür wird berlin jedoch mit-
glied eines wichtigen netzwerkes von gewinner-
und Kandidatenstädten, die gemeinsame politi-
sche Projekte entwickeln und sich in europa für
das engagement und somit die demokratie und
den Zusammenhalt der gesellschaft einsetzen.

Jan-amos-Comenius-Preis
für Sekundarschulen
die europäische Kommission hat einen neuen Wettbewerb gestartet.
mit dem Jan-amos-Comenius-Preis für hervorragenden unterricht
über die europäische union sollen schulen ausgezeichnet werden,
die ihren schülerinnen und schülern auf besonders interessante Wei-
se Wissen über die eu vermitteln. der Wettbewerb steht sekundar-
schulen in der gesamten eu offen. in jedem eu-mitgliedstaat wird
ein Preisgeld von 8.000 euro verliehen. eine teilnahme ist noch bis 6.
februar 2020 möglich. mehr infos unter 
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-oppor-
tunities/jan-amos-comenius-prize_de.

eu-Preis für behindertenfreundliche
Städte für Warschau
Warschau ist mit dem „access City award 2020“ ausgezeichnet wor-
den. Wie die europäische Kommission mitteilte, erhielt die polnische
Hauptstadt die auszeichnung für ihre bemühungen um mehr bar-
rierefreiheit für menschen mit behinderungen. inzwischen seien 30
teils noch im bau befindliche u-bahn-stationen der stadt barriere-
frei. auch busse und bus-Haltestellen seien entsprechend nachge-
rüstet worden. insgesamt hatten sich 47 städte um den Preis bewor-
ben. Castelló de la Plana in spanien und skellefteå in schweden
landeten hinter Warschau auf dem zweiten und dritten Platz. Chania
in griechenland, tartu in estland und Évreux in frankreich wurden
lobend erwähnt. in den vergangenen Jahren hatten berlin, mailand
und lyon die eu-auszeichnung für barrierefreiheit gewonnen. ◼

e u r o Pa-
n e W s

zusammengestellt von 
Barbara Baltsch, 

Europa-Journalistin, 
E-Mail: barbara.baltsch

@kommunen.nrw

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_de 
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_de 
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Stichwahlen bei Bürgermeister- und
Landratswahlen 
In einem von 83 Abgeordneten des Landtags eingeleiteten Normen-
kontrollverfahren hat der Verfassungsgerichtshof für das Land Nord-
rhein-Westfalen in Münster (VerfGH) am 20.12.2019 entschieden,
dass die Abschaffung der Stichwahlen bei Bürgermeister- und Land-
ratswahlen gegen Grundsätze des demokratischen Rechtsstaats ver-
stößt. Mit der Landesverfassung vereinbar sei hingegen die
Neuregelung zur Größe der Wahlbezirke für die Wahlen zu den Räten
und Kreistagen. Die Vorgaben zur Abweichungstoleranz bei der Wahl-
bezirksgröße müssten aber einschränkend ausgelegt werden.

VerfgH nrW, urteil vom 20.12.2019
- az.: VerfgH 35/19 -

im Jahr 2007 wurde die stichwahl bei den bürgermeister- und
landratswahlen erstmals abgeschafft, was nach einer entschei-
dung des VerfgH aus dem Jahr 2009 auf basis der vom gesetzge-
ber zu diesem Zeitpunkt zugrunde gelegten Verhältnisse auch mit
der landesverfassung vereinbar war. nach der Wiedereinführung
der stichwahl im Jahr 2011 wurde das Wahlverfahren durch Ände-
rung des § 46c des Kommunalwahlgesetzes nrW erneut als ein-
stufige Wahl mit relativer mehrheit ausgestaltet.
Zur einteilung der Wahlbezirke sah die bisherige regelung in § 4
abs. 2 Kommunalwahlgesetz nrW unter anderem vor, dass die
einwohnerzahl in einem Wahlbezirk nicht mehr als 25 vom Hun-
dert von der durchschnittlichen einwohnerzahl der Wahlbezirke
im Wahlgebiet nach oben oder unten abweichen darf. die Vor-
schrift wird nunmehr ergänzt durch die Vorgabe, dass bei der er-
mittlung der einwohnerzahl unberücksichtigt bleibt, wer nicht
deutscher im sinne von artikel 116 abs. 1 des grundgesetzes ist
oder nicht die staatsangehörigkeit eines anderen mitgliedstaates
der europäischen union besitzt.
die antragstellerinnen und antragsteller machten im Wesentli-
chen geltend, die erneute abschaffung der stichwahl zugunsten
einer einstufigen Wahl mit relativer mehrheit sowie die neurege-
lung zur einteilung der Wahlbezirke verletzten das demokratie-
prinzip und die Chancengleichheit der politischen Parteien. im
Hinblick auf die stichwahl liege insbesondere ein Verstoß gegen
die dem gesetzgeber aufgegebene begründungs- und beobach-
tungspflicht vor.
der VerfgH gab dem antrag im ergebnis statt. für die frage, ob
die bürgermeister- und landratswahlen den gewählten eine hin-
reichende demokratische legitimation vermittelten, sei neben
der Wahlbeteiligung der erreichte Zustimmungsgrad von bedeu-
tung. die verfassungsrechtliche beurteilung hänge insoweit von
den zugrunde liegenden normativen und tatsächlichen Verhält-
nissen ab. Je höher der zu erwartende anteil der obsiegenden
Kandidatinnen und Kandidaten sei, die im einzigen Wahlgang le-
diglich eine weit von der absoluten mehrheit entfernte relative
mehrheit erreichten, umso mehr sei das demokratische Prinzip
der mehrheitswahl tangiert. die diesbezügliche beurteilung sei
grundsätzlich sache des gesetzgebers, vom Verfassungsgerichts-
hof aber daraufhin zu überprüfen, ob sie auf einer vollständigen
tatsächlichen und rechtlichen grundlage beruhe. gemessen da-
ran verfehle die Prognose des gesetzgebers, die einstufige direkt-
wahl der kommunalen Hauptverwaltungsbeamten und -beam-
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tinnen mit relativer mehrheit führe zu einer stärkung demokrati-
scher legitimation, die verfassungsrechtlichen anforderungen. es
fehle an einer einbeziehung relevanter tatsachen. der gesetzgeber
habe sich darauf beschränkt, die vergangenen Kommunalwahlen
im Hinblick auf die Wahlbeteiligung und die bedeutung der stich-
wahl statistisch auszuwerten, ohne die in diesem Zusammenhang
bedeutsame zunehmende Zersplitterung der Parteienlandschaft
zumindest in den blick zu nehmen. dies falle umso mehr ins ge-
wicht, als diese entwicklung des Parteienwesens den gesetzgeber
mit den stimmen von Cdu, sPd und bündnis 90/die grünen be-
reits im Jahr 2016 veranlasst hatte, eine sperrklausel für rats- und
Kreistagswahlen in Höhe von 2,5 % auf Verfassungsebene einfüh-
ren zu wollen.
die von den antragstellerinnen und antragstellern ebenfalls an-
gegriffene neuregelung, wonach nur deutsche sowie eu-auslän-
der und eu-ausländerinnen bei der berechnung der einwohner-
zahl der einzelnen Wahlbezirke berücksichtigt werden, sei
dagegen mit der landesverfassung vereinbar. sie führe
zu einer verbesserten realisierung der Wahlrechts- und
Chancengleichheit, die grundsätzlich eine einteilung
des Wahlgebietes in gleich große Wahlkreise ausge-
hend von der Zahl der Wahlberechtigten gebiete. die
mit dieser neuregelung im Zusammenhang stehende
bestimmung zur zulässigen abweichungstoleranz bei
der einteilung der Wahlbezirke von bis zu 25 % bedürfe
der einschränkenden, sogenannten verfassungskon-
formen auslegung: eine abweichung von mehr als 15
% erfordere eine besondere rechtfertigung. eine diffe-
renz von bis zu 15 % sei vom gestaltungsspielraum des
gesetzgebers gedeckt, weil gewisse abweichungen
aufgrund des stetigen bevölkerungswandels unver-
meidbar seien. die (volle) ausschöpfung der abwei-
chungstoleranz von 25 % bringe aber einen nicht uner-
heblichen eingriff in die Wahlrechts- und die Chancengleichheit
mit sich und müsse deshalb im einzelfall durch die jeweilige Kom-
mune verfassungsrechtlich gerechtfertigt werden. als legitimer
grund komme das gesetzlich verankerte Ziel der Wahrung räum-
licher Zusammenhänge in betracht. Hinter diesem aspekt müss-
ten indes verfassungsrechtliche Ziele stehen, die ein der Wahl-
rechts- und Chancengleichheit vergleichbares gewicht besäßen.
eine pauschalierende anwendung der 25 %-Klausel zum Zwecke
der Verwaltungsvereinfachung werde diesem erfordernis nicht ge-
recht. die Verwaltungsvereinfachung sei - ebenso wie der ge-
sichtspunkt einer leichteren Zuordnung des jeweiligen Wahl-
bezirks zu einem Wohngebiet - kein durch die Verfassung legiti-
mierter grund, der sich mit der Wahlrechtsgleichheit die Waage
halten könne.
die Verfassungsrichterin Prof. dr. dauner-lieb sowie die Verfas-
sungsrichter Prof. dr. Heusch und dr. röhl haben ein sondervotum
abgegeben, das sich lediglich auf die entscheidung des senats zur
abschaffung der stichwahl bezieht. sie gehen davon aus, dass die
entscheidung des landesgesetzgebers zur abschaffung eines zwei-
ten Wahlgangs bei der Wahl der Hauptverwaltungsbeamten und 
-beamtinnen der gemeinden und Kreise mit der Verfassung des lan-
des nordrhein-Westfalen vereinbar sei, insbesondere auch mit dem
dort verankerten demokratieprinzip und den verfassungsrechtli-
chen Wahlrechtsgrundsätzen. die senatsmehrheit überhöhe den
demokratischen gehalt von stichwahlen und verliere dabei die zu-
meist sinkende Wahlbeteiligung bei solchen Wahlen aus dem blick.

das gericht dürfe nicht die tatsächlichen und rechtlichen Wertun-
gen des demokratisch legitimierten gesetzgebers durch seine ei-
genen ersetzen.

redezeiten im rat
In einem Rechtsstreit um die Redezeiten im Rat der Stadt Brilon und
in dessen Ausschüssen haben fünf Ratsmitglieder vor Gericht einen
Teilerfolg erzielt.

Vg arnsberg, urteil vom 05.12.2019
- az.: 12 K 7751/17 -

das Verwaltungsgericht arnsberg hat entschieden, dass eine im
Juli 2017 vom rat der stadt brilon mehrheitlich beschlossene Ver-
kürzung von redebeiträgen und redezeiten im Hinblick auf die

ratssitzungen selbst zwar nicht zu beanstanden ist, die
ratsmitglieder aber in innerorganschaftlichen rechten
insoweit verletzt sind, als diese redezeitbegrenzungen
auch für die sitzungen der ausschüsse des rates gelten. 
in der geschäftsordnung für den rat und die ausschüs-
se der stadt brilon war jedem ratsmitglied ursprüng-
lich das recht eingeräumt worden, zu jedem Punkt der
tagesordnung einer rats- oder ausschusssitzung bis
zu dreimal zu sprechen. dabei war die Höchstdauer ei-
nes redebeitrages auf im regelfall zehn minuten be-
grenzt worden, wobei diese durch beschluss des rates
verlängert oder verkürzt werden konnte. anträge zur
geschäftsordnung blieben von der beschränkung un-
berührt. auf den antrag einer der beiden großen rats-
fraktionen änderte der aus 38 mitgliedern bestehende
rat der stadt brilon die maßgebliche geschäftsord-

nungsbestimmung im Juli 2017 auf höchstens zwei Wortbeiträge
pro tagesordnungspunkt und eine redezeit von im regelfall
höchstens fünf minuten ab. die auch schon in der ursprungsfas-
sung der geschäftsordnungsnorm vorgesehene Verlängerungs-
und Verkürzungsmöglichkeit sowie die ausnahmeregelung hin-
sichtlich der geschäftsordnungsanträge blieben erhalten. Zur
begründung des Änderungsantrags war auf die immer länger an-
dauernden rats- und ausschusssitzungen der jüngeren Vergan-
genheit verwiesen worden. 
gegen den ratsbeschluss aus Juli 2017 haben die Kläger, die kei-
ner der beiden großen fraktionen im rat der stadt brilon ange-
hören, im august 2017 Klage erhoben. das Verwaltungsgericht
arnsberg hat nunmehr entschieden, dass die Kläger durch die
vorbenannte neue geschäftsordnungsbestimmung in dem ihnen
als mitglieder des rates zustehenden recht auf rede nur inso-
weit verletzt sind, als die redezeitbeschränkung auch für die aus-
schusssitzungen gilt, die regelung im Hinblick auf die ratssit-
zungen selbst jedoch nicht beanstandet. insoweit ist in den
entscheidungsgründen des urteils ausgeführt: 
das rederecht gehöre zum statuskern des ratsmitgliedes. dem-
entsprechend stehe jedem ratsmitglied grundsätzlich das recht
zu, seine stimme im Plenum des rates zu erheben. denn das öf-
fentliche Verhandeln von argument und gegenargument vor der
abstimmung sei ein wesentliches element des demokratischen
entscheidungsfindungsprozesses und gebe den abgeordneten, ins-
besondere denen der minderheiten, die möglichkeit, ihre auffas-
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sung darzustellen, auf die diskussion einzuwirken und damit ein
ergebnis in ihrem sinne zu beeinflussen. das rederecht gelte je-
doch nicht unbegrenzt, sondern werde durch die erfordernisse
eines ordnungsgemäßen geschäftsganges des rates begrenzt.
es könne zur sicherung der effektivität und funktionsfähigkeit
des rates sowie zur abstimmung mit den rederechten der ande-
ren ratsmitglieder in der geschäftsordnung des rates näher aus-
gestaltet und eingeschränkt, insbesondere zeitlich begrenzt wer-
den. dabei stehe dem rat prinzipiell ein weites ermessen zu.
dieser könne bei der regelung der redezeiten auch den aspekt
der nur begrenzten Zeitkontingente der nur ehrenamtlich tätigen
ratsmitglieder sowie den umstand berücksichtigen, dass ent-
scheidungen des rates in der regel in fraktionen und in den aus-
schüssen des rates vorbereitet und in der regel schon so weit
abgestimmt würden, dass eine Änderung der dabei entstande-
nen meinungsbildung nach kontroverser diskussion im rat nicht
die regel sei. 
dementsprechend sei die geschäftsordnungsbestimmung, die ei-

ne begrenzung auf zwei Wortbeiträge zu in der re-
gel je fünf minuten dauer vorsehe, für die sitzun-
gen des rates selbst nicht zu beanstanden, da
dem rederecht der ratsmitglieder mit dieser

ausgestaltung noch hinreichend rechnung getra-
gen werde. auch kleinere, nur aus zwei ratsmit-

gliedern bestehende fraktionen hätten die
möglichkeit, sich mit einer redezeit von bis

zu 20 minuten pro tagesordnungspunkt in
einer ratssitzung ausreichend zu äußern
und in der beratung auch auf vorange-
gangene beiträge zu erwidern. das den-

noch zu konstatierende höhere zeitliche
gewicht potenzieller Wortbeiträge von mit-

gliedern größerer fraktionen, die zu einem
beratungspunkt tendenziell in die gleiche
richtung zielen dürften, sei durch das 
größere Wählervertrauen in diese ge-

rechtfertigt. 
allerdings stehe die beschränkung auf zwei

redebeiträge à fünf minuten mit der funktion
von ausschüssen im kommunalen gefüge nicht in einklang. denn
in den ausschüssen stehe regelmäßig die sacharbeit von mitglie-
dern im Vordergrund, die sich auf das jeweilige fachgebiet spezia-
lisiert bzw. hieran ein besonderes interesse hätten. in den kleineren
gremien würden wichtige fragen - sowohl ganze aufgabengebiete
als auch einzelfragen - vorberaten und die entscheidungen des ra-
tes vorbereitet. in der Praxis finde die inhaltliche befassung und
diskussion vor allem in den ausschüssen statt; im rat werde auf
der grundlage der in den ausschüssen geführten beratungen in
der regel nur noch abgestimmt. diese arbeit in den ausschüssen
könne auf der grundlage der beschlossenen redezeitbeschränkun-
gen jedoch nicht sachgerecht geleistet werden. dies gelte umso
mehr, als gerade die umfassende und erschöpfende erörterung in
den ausschüssen eine konzentriertere debatte im rat - auch ein-
hergehend mit entsprechenden redezeitbeschränkungen - ermög-
liche. 
gegen das urteil kann die Zulassung der berufung beantragt wer-
den ◼
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